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Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. setzt sich seit mehr als 50 Jahren für die 
Rechte von Kindern in Deutschland ein. Die Überwindung von Kinderarmut 
und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden 
Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt der Arbeit als Kinderrechtsorganisation. 
Das Deutsche Kinderhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Projekte, 
die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von deren Herkunft 
oder Aufenthaltsstatus, fördern. Die politische Lobbyarbeit wirkt auf die 
vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland hin, 
insbesondere im Bereich der Mitbestimmung von Kindern, bei ihren Interessen 
bei Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und der Überwindung von 
Kinderarmut. Ziel ist insgesamt die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe 
aller Kinder in Deutschland. 

Dieses Analysepapier beschreibt den Aufbau und die Ergebnisse des Teilindex 
„Recht auf Bildung“ im Rahmen der Studie Kinderrechte-Index 2025. Im 
Kinderrechte-Index wird die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in 
den deutschen Bundesländern empirisch überprüft. Durch eine fundierte 
Bestandsaufnahme werden bestehende Lücken sichtbar und konkrete 
Handlungsbedarfe herausgestellt. Insgesamt besteht der Kinderrechte-Index aus 
sechs Teilindizes, die zusammen das Gesamtergebnis des Index ergeben. 

Der zusammenfassende Studienbericht, alle Analysepapiere zu den Teilindizes, 
Steckbriefe zu den Ergebnissen der einzelnen Länder sowie eine Beschreibung zur 
Methodik sind abrufbar unter:

  dkhw.de/kinderrechte-index
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Artikel 28 UN-Kinderrechtskonvention: Recht auf Bildung

(1)	Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um 
die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit 
fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere

a)	 den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;	
b)	� die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen 

allgemeinbildender und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar 
und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen wie die Einführung 
der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei 
Bedürftigkeit treffen;

c)	� allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen 
geeigneten Mitteln ermöglichen;

d)	� Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen;
e)	� Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und den Anteil 

derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.

(2)	Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, 
die der Menschenwürde des Kindes entspricht und im Einklang mit diesem 
Übereinkommen steht.

(3)	Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im 
Bildungswesen, insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und 
Analphabetentum in der Welt beizutragen und den Zugang zu wissenschaftlichen 
und technischen Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden zu erleichtern. 
Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.

   Art. 28,
UN-KRK
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Artikel 29 UN-Kinderrechtskonvention: Bildungsziele

(1)	Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf 
gerichtet sein muss,

a)	 die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
b)	 dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;
c)	 dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache 
und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, 
und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen 
als der eigenen zu vermitteln;
d)	 das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft 
im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung 
der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, 
nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
e)	 dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.

(2)	Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so ausgelegt werden, dass 
sie die Freiheit natürlicher oder juristischer Personen beeinträchtigen, 
Bildungseinrichtungen zu gründen und zu führen, sofern die in Absatz 1 
festgelegten Grundsätze beachtet werden und die in solchen Einrichtungen 
vermittelte Bildung den von dem Staat gegebenenfalls festgelegten 
Mindestnormen entspricht.
 

Dieses Analysepapier beschreibt den Aufbau und die Ergebnisse des Teilindex „Recht auf Bildung“ im 
Rahmen der Studie Kinderrechte-Index 2025. Der Kinderrechte-Index setzt sich insgesamt aus sechs 
Teilindizes zusammen, die zusammen das Gesamtergebnis des Index ergeben.

Der zusammenfassende Studienbericht, alle Analysepapier zu den Teilindizes, Steckbriefe zu den 
Ergebnissen der einzelnen Länder sowie eine Beschreibung zur Methodik sind abrufbar unter:

 �dkhw.de/kinderrechte-index

   Art. 29,
UN-KRK

http://dkhw.de/kinderrechte-index
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Abbildung 1: Ländergruppen – Teilindex „Recht auf Bildung“ im Vergleich der Bundesländer
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	 Übergreifende Ergebnisse und Erkenntnisse

Nachholbedarf bei inklusiver Bildung im Lichte 
des Völkerrechts
Beim Zugang zu Bildung verletzen die meis-
ten Bundesländer weiterhin klare völker- und 
europarechtliche Verpflichtungen. Nur Bremen 
und Hamburg garantieren Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderung einen uneingeschränk-
ten Rechtsanspruch auf inklusive Schulbildung 
ohne Ressourcenvorbehalte. In Baden-Würt-
temberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt fehlt ein solcher Vorrang der 
gemeinsamen Beschulung sogar vollständig im 
Schulgesetz. Der Abbau von Förderschulen sta-
gniert bundesweit mit Unterschieden zwischen 
den Ländern: Während in Bremen nur 0,8 Pro-
zent der Schüler*innen Förderschulen besuchen, 
sind es in Sachsen-Anhalt 6,4 Prozent. Viele 
Länder halten weiter an Verfahren fest, die Bil-
dungsschwierigkeiten einzelner Kinder primär 
als persönliche Defizite behandeln, anstatt sys-
temische Ursachen wie Personalmangel, fehlen-
de Unterstützung oder unflexible Strukturen zu 
untersuchen. Für die betroffenen Kinder bedeu-
tet das Stigmatisierung und langfristige Benach-
teiligung. Auch die Bildungssituation geflüchte-
ter Kinder ist vielerorts besonders prekär. In elf 
Ländern beginnt die Schulpflicht erst mit einer 
kommunalen Zuweisung oder frühestens nach 
sechs Monaten. Damit verstoßen die Länder 
gegen das gemeinsame Europäische Asylsys-
tem (GEAS), das den Zugang zur Regelschule 
spätestens nach drei Monaten vorschreibt.

Fachkräftemangel bremst Qualitäts
bemühungen in der frühkindlichen Bildung
Die frühkindliche Bildung leidet unter einem 
strukturellen Fachkräftemangel. Zwar sind die 
Quoten frühkindlicher Bildungsangebote der 
unter 3-Jährigen in den letzten Jahren gestie-
gen, doch die Ausgestaltung unterscheidet sich 
stark zwischen den Bundesländern. Die ost-
deutschen Länder erreichen zwar die höchsten 
Betreuungsquoten, weisen aber die schlechtes-
ten Personal-Kind-Schlüssel auf. In Sachsen-
Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen 
und Thüringen betreut eine pädagogische Fach-
kraft im Schnitt mehr als fünf Kinder. Länder 
mit den besten Personal-Kind-Schlüsseln wie 

Baden-Württemberg (2,9) und Bremen (3,1) wei-
sen jedoch auch die niedrigsten Betreuungs-
quoten im U3-Bereich auf. Besonders betroffen 
sind Kinder aus armutsgefährdeten Familien 
und mit Migrationshintergrund. Wenn sie trotz 
Bedarfs keinen Platz erhalten oder in überfüll-
ten Gruppen zu wenig individuelle Sprach- und 
Entwicklungsförderungen bekommen, dann 
verschärfen sich Bildungsungleichheiten schon 
im frühen Kindesalter.

Starke soziale Ungleichheiten prägen den 
Bildungserfolg
In Deutschland ist der Bildungserfolg weiterhin 
eng mit der sozialen Lage der Familie verbun-
den. Daten des nationalen Bildungsmonitorings 
(2022) zeigen: Der Einfluss der sozioökonomi-
schen Herkunft auf die im Fach Deutsch erreich-
ten Kompetenzen von Neuntklässler*innen hat 
in den letzten Jahren weiter zugenommen. Wäh-
rend Jugendliche aus privilegierten Familien 
deutlich bessere Kompetenzen erzielen, fallen 
Kinder aus armutsgefährdeten oder bildungs-
fernen Haushalten weit zurück. Diese Unter-
schiede zeigen sich in allen Bundesländern, 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. 

Kinderrechte und Medienkompetenz bleiben an 
Schulen nur Randthemen
Die Kinder- und Jugendumfrage (2024) zum 
Kinderrechte-Index zeigt deutliche Lücken bei 
den vermittelten Bildungsinhalten. Während 
Themen wie „aktuelle politische Ereignisse“ 
(60 Prozent) und „Rassismus“ (59 Prozent) ver-
gleichsweise häufig thematisiert werden, blei-
ben Kinderrechte (39 Prozent), Antisemitismus 
(34 Prozent) und Geschlechtervielfalt (30 Pro-
zent) weitgehend randständig. Auch bei der 
digitalen Bildung bestehen gravierende Defizi-
te: 63 Prozent der Jugendlichen berichten, zu 
wenig über Chancen und Risiken von Künstli-
cher Intelligenz zu lernen, 52 Prozent fühlen 
sich beim Datenschutz unzureichend geschult. 
Um die Bildungsziele nach Artikel 29 UN-KRK 
umzusetzen, sind weitere Anstrengungen not-
wendig, damit junge Menschen die Kompeten-
zen für ein selbstbestimmtes Aufwachsen im 
digitalen Zeitalter erwerben können.
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Einführung

1	  Die Kulturhoheit der Länder ergibt sich aus der geringen Regelungskompetenz, die das GG dem Bund einräumt (Artikel 74 Abs. 1 S. 13; 
Artikel 91a Abs. 1 S. 1), und der grundsätzlichen Zuweisung staatlicher Aufgaben an die Länder durch Artikel 30 GG.

Das Recht auf Bildung nach Artikel 28 UN-KRK ver-
pflichtet die Vertragsstaaten, allen Kindern diskri-
minierungsfreien Zugang zu Bildung sowie chan-
cengleiche Bildungsprozesse zu gewährleisten. 
Sie müssen den regelmäßigen Schulbesuch för-
dern, Schulabbrüche verhindern, sicherstellen, 
dass Schuldisziplin in einer mit der Würde des Kin-
des vereinbaren Weise gehandhabt wird, und die 
internationale Zusammenarbeit in Bildungsange-
legenheiten fördern und unterstützen. Die Anfor-
derungen von Artikel 28 Abs. 1a–b UN-KRK in 
Bezug auf die Schulpflicht sind in der innerstaat-
lichen Rechtsordnung in Deutschland weitgehend 
verwirklicht. Auch wenn die Garantie eines (kos-
tenfreien) Besuchs von Grundschulen, weiterfüh-
renden Schulen und Hochschulen nach Artikel 28 
Abs. 1a–c UN-KRK auf den ersten Blick weitgehend 
erfüllt scheint, bestehen weiterhin Herausforde-
rungen, um sicherzustellen, dass dieses Recht von 
allen Kindern in Deutschland gleichermaßen und 
ohne Diskriminierung wahrgenommen wird.

Artikel 29 UN-KRK legt Bildungsinhalte und -zie-
le fest, die auf die ganzheitliche Entwicklung des 
Kindes ausgerichtet sind. Das kinderrechtliche 
Verständnis von „Bildung“ geht dabei weit über 
die formale Schulbildung hinaus und umfasst 
ein breites Spektrum an Lebenserfahrungen und 

Lernprozessen, durch die Kinder individuell und 
gemeinschaftlich befähigt werden, ihre Persönlich-
keit, Talente und Fähigkeiten zu entfalten und ein 
erfülltes Leben in der Gesellschaft zu führen (UN-
Kinderrechtsausschuss 2001: Rn. 2). Nach Artikel 
29 muss die Erziehung an staatlichen wie auch an 
privaten Schulen auf die volle Entfaltung der Per-
sönlichkeit, die Achtung der Menschenrechte, die 
Achtung der Familie des Kindes, die Förderung von 
Toleranz und Vielfalt sowie den Respekt gegenüber 
der natürlichen Umwelt abzielen. Bildung soll im 
Einklang mit der UN-KRK stehen und daher „kind-
zentriert, kinderfreundlich und befähigend“ sein 
(UN-Kinderrechtsausschuss 2001: Rn. 1). Auch 
wenn dies nicht ausdrücklich im Vertragstext fest-
gehalten ist, beginnt das Recht auf Bildung bereits 
in der frühen Kindheit ab der Geburt und ist mit 
dem Recht auf die bestmögliche Entwicklung nach 
Artikel 6 Abs. 2 UN-KRK verbunden (ebd.: Rn. 28).

Beide Artikel sind eng miteinander verknüpft und 
bilden zusammen die Ausgangspunkte für die Indi-
katoren des Teilindex „Recht auf Bildung“. Darüber 
hinaus wird auf das Recht auf inklusive Bildung der 
Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) Bezug 
genommen (zur Bedeutung siehe Stegemann/Ohl-
meier 2019: 89). 

Gestaltungsmöglichkeiten der Bundesländer

Die Bundesländer tragen bei der Verwirklichung 
des Rechts auf Bildung aufgrund ihrer Kulturho-
heit1 eine maßgebliche Verantwortung. Die Aus-
richtung und Gestaltung der Systeme von früh-
kindlicher, schulischer und außerschulischer 
Bildung sind regelmäßig Gegenstand landespoliti-
scher Debatten und zentrale Themen in Landtags-
wahlkämpfen. Ausgehend von den kinderrecht-
lichen Vorgaben wurden vier Themencluster für 

die ländervergleichende Analyse gewählt: Zugang 
zu Bildung, der Ausbau und die Qualität von Bil-
dungsinfrastruktur, Bildung auf Grundlage von 
Chancengleichheit sowie die Vermittlung von Bil-
dungsinhalten und -zielen. Die für Artikel 28 und 29 
vorgeschlagenen Attribute von Lansdown/Vaghri 
(2022) und Lansdown et al. (2022) wurden dabei in 
den Entwicklungsprozess miteinbezogen.
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Bildungsrelevante Indikatoren in anderen Teilindizes  
des Kinderrechte-Index 

Die kinderrechtsbasierte Umsetzung des Rechts 
auf Bildung ist zentral für die Verwirklichung 
zahlreicher weiterer Rechte. Gleichzeitig fin-
den sich in anderen Teilindizes Indikatoren, die 
ebenfalls für die Realisierung des Rechts auf Bil-
dung von Bedeutung sind. Jeder Indikator wur-
de jedoch nur einmal berücksichtigt. Von einer 
Zuordnung zu mehreren Teilindizes wurde abge-
sehen. 

Im Teilindex „Recht auf Beteiligung“ wurden 
auf Grundlage der Kinder- und Jugendumfrage 
(2024) zum Kinderrechte-Index die Bekanntheit 
von Kinderrechten sowie die Mitbestimmung 
in Schule und Klasse als Ergebnisindikatoren 
berücksichtigt, die zugleich eine hohe Relevanz 
für die Vermittlung von Bildungsinhalten und 
-zielen aufweisen. 

Das Thema psychische Gesundheit im schu-
lischen Kontext wird im Teilindex „Recht auf 

Gesundheit“ einbezogen. Hierbei werden unter 
anderem die Abdeckung durch Schulsozialar
beiter*innen und Schulpsycholog*innen be-
trachtet. 

Dem Teilindex „Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard“ sind verschiedene Indikato-
ren zur frühkindlichen Bildungsinfrastruktur 
zugeordnet, darunter die Höhe der monatlichen 
Elternbeiträge sowie die bedarfsgerechte Abde-
ckung. Darüber hinaus finden sich hier Indikato-
ren zum Übergang von Schule in den Beruf, zur 
Jugendarbeitslosigkeit sowie zu den Anteilen 
von Schüler*innen ohne Abschluss. 

Auch der Teilindex „Recht auf Ruhe, Freizeit, 
Spiel und Erholung sowie kulturelle und künst-
lerische Aktivitäten“ enthält Indikatoren mit 
inhaltlichen Bezügen zum Recht auf Bildung, 
insbesondere im Bereich der kulturellen Kinder- 
und Jugendbildung.
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I.	 Zugang zu Bildung

Der Zugang zu Bildung ist die wesentliche Voraus-
setzung für die Umsetzung des Rechts auf Bildung. 
In diesem Zusammenhang hat der UN-Kinder-
rechtsausschuss (2022: Rn. 36) dem Vertragsstaat 
Deutschland in seinen Abschließenden Bemerkun-
gen zum letzten Staatenbericht empfohlen, Maß-
nahmen zu ergreifen, um einen gleichberechtig-
ten Zugang zu Gesamtschulen, Hochschulen und 
zur Berufsausbildung für Kinder aus benachteilig-
ten Gruppen zu stärken. In diesem Themencluster 
„Zugang zu Bildung“ werden Indikatoren einbezo-
gen, die auf den gesetzlichen Zugang und die Ver-
fügbarkeit von Bildung abzielen. Auf struktureller 
Ebene werden die unterschiedlichen Regelungen 

der Länder zur Schulpflicht für asylsuchende Kin-
der und zum Rechtsanspruch auf inklusive Schul-
bildung analysiert. Zudem werden als Ergebnis-
indikator die Exklusionsquoten in den Ländern 
verglichen. Im Bereich der frühkindlichen Bildung 
werden die Bildungsbeteiligungsquoten der unter 
3-Jährigen sowie der 3- bis 6-Jährigen einbezo-
gen (Abbildung 2). Für eine umfassendere Analyse 
wären darüber hinaus weitere Daten zur tatsächli-
chen Dauer der Integration geflüchteter Kinder ins 
Regelschulsystem sowie Prozessindikatoren zur 
Umsetzung eines inklusiven Schulsystems erfor-
derlich. Diese bestehenden Datenlücken werden im 
folgenden Abschnitt ebenfalls diskutiert.

Abbildung 2: Themencluster – Zugang zu Bildung

 Strukturindikator

 Prozessindikator

 Ergebnisindikator

Bildungsbeteiligungsquote 
der unter 3-Jährigen

Beginn der Schulpflicht für 
asylsuchende Kinder

Rechtsanspruch auf 
inklusive Schulbildung

Bildungsbeteiligungsquote 
der 3- bis 6-Jährigen

Exklusionsquote 
Schule
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Defizite beim Zugang zu Bildung von geflüchteten Kindern

Durch Kleine Anfragen von bildungspolitischen 
Sprecher*innen demokratischer Oppositions-
fraktionen in den Landtagen sowie gezielte 
Abfragen der zuständigen Landesministerien 
wurden Daten zum Zugang zu Bildung geflüchte-
ter Kinder in Erstaufnahme- und Gemeinschafts-
unterkünften in den Bundesländern erhoben. 
Die Ergebnisse zeigen, dass es oft viele Mona-
te, manchmal sogar Jahre dauert, bis geflüchte-
te Kinder und Jugendliche ihr Recht auf Bildung 
durch den Besuch einer Regelklasse wahrneh-
men können. Wie lange dieser Zeitraum tat-
sächlich ist, bleibt jedoch meist unklar, da es 
an verlässlichen, kontinuierlichen und vor allem 

vergleichbaren Datenerhebungen darüber fehlt, 
wie viel Zeit zwischen Asylantragstellung, Schul-
aufnahme und Integration in die Regelklasse 
vergeht. Auch die genaue Dauer der Beschulung 
in Vorbereitungsklassen oder Sprachlernklas-
sen bis zur Integration in Regelklassen ist bis-
lang kaum bekannt. Ebenfalls besteht dringend 
Bedarf an ausreichenden Daten über Bildungs-
verläufe von geflüchteten Kindern, um die Wir-
kungen der unterschiedlichen Bildungssysteme 
erfassen zu können.

Die Analyse ist abrufbar unter: www.dkhw.de//
bildungszugang-gefluechtete-kinder

Beginn der Schulpflicht für asylsuchende Kinder

Die völkerrechtlichen Vorgaben aus Artikel 28 UN-
KRK zum Zugang zu Bildung und das Recht auf inklu-
sive Bildung gemäß Artikel 24 UN-BRK gelten für 
geflüchtete Kinder und Jugendliche ab dem Beginn 
ihres Aufenthalts in Deutschland – unabhängig 
von ihrem rechtlichen Status. Weiter legt Artikel 14 
Abs. 2 der EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU fest, 
dass der Zugang zum Bildungssystem spätestens 
drei Monate nach der Antragstellung auf internati-
onalen Schutz gewährleistet sein muss. Noch wei-
ter geht die EU-Aufnahmerichtlinie 2024/1346, die 
Deutschland bis zum Jahr 2026 umsetzen muss. 
Nach Artikel 16 müssen die Mitgliedstaaten min-
derjährigen Asylsuchenden den gleichen Zugang 
zu Bildung wie ihren eigenen Staatsangehörigen 
gewähren. Dieser darf sich nicht um mehr als zwei 
Monate nach Antragstellung verzögern, wobei die 
Schulferien zu berücksichtigen sind. Der Unterricht 
ist grundsätzlich in die Regelklassen zu integrieren 
und hat von gleicher Qualität zu sein. Sprach- und 
Vorbereitungskurse sollen „den Zugang zum und 
die Teilnahme am regulären Bildungssystem […] 
erleichtern“, können diesen demnach aber nicht 
ersetzen. Die Praxis, den Zugang zu Bildung über 
Unterrichtung in Unterkünften außerhalb des regu-
lären Bildungssystems zu gewährleisten, wurde 
auf die Dauer eines Monats beschränkt. Die aktu-
ellen bundesrechtlichen Regelungen in § 47 Abs. 1 
AsylG (minderjährige Geflüchtete und ihre Eltern) 

und § 47 Abs. 1a Satz 2 AsylG (minderjährige 
Ausländer*innen aus sicheren Herkunftsstaaten) 
sehen allerdings weiterhin vor, dass Kinder und 
Jugendliche bis zu sechs Monate in Erstaufnahme-
einrichtungen verbleiben müssen.

Der UN-Kinderrechtsausschuss (2022: Rn. 39) hat 
in seinen Abschließenden Bemerkungen zum letz-
ten Staatenbericht des Vertragsstaats Deutschland 

Tabelle 1: Gesetzliche Regelungen zum Beginn 
der Schulpflicht für asylsuchende Kinder

Die Schulpflicht für alle asylsuchenden 
Kinder beginnt ab Beginn des Aufent-
halts und ist an keine weiteren Voraus-
setzungen geknüpft.

BE, HB, 
HH, SH, 
SL

Die Schulpflicht für alle asylsuchenden 
Kinder beginnt spätestens drei Monate 
nach dem Zuzug – unabhängig von einer 
behördlichen Zuweisung oder weiteren 
Bedingungen.

BB, TH

Die Schulpflicht beginnt erst mit der 
Zuweisung zu einer Kommune, ist nach 
drei Monaten nur eingeschränkt gegeben 
oder beginnt spätestens sechs Monate 
nach dem Zuzug.

BW, BY, 
HE, MV, 
NI, NW, 
RP, SN, 
ST

http://www.dkhw.de//bildungszugang-gefluechtete-kinder
http://www.dkhw.de//bildungszugang-gefluechtete-kinder
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seine Besorgnis über die Einschränkungen des Bil-
dungszugangs durch lange Aufenthalte geflüchte-
ter Kinder in Aufnahmelagern und Gemeinschafts-
unterkünften ausgedrückt. Zudem kritisierte er den 
begrenzten Zugang von Kindern in Erstaufnahme-
einrichtungen zu regulären Schulen (ebd.). Unter 
Verweis auf die kinderrechtlichen Verpflichtungen 
empfahl der Ausschuss, der Weiterleitung asylsu-
chender und geflüchteter Kinder aus Erstaufnah-
meeinrichtungen Vorrang einzuräumen, um einen 
unverzüglichen Zugang zu Bildung sicherzustel-
len (ebd.: Rn. 40).2 Da es an öffentlich verfügbaren 
Daten und Informationen darüber mangelt, wie lan-
ge Kinder und Jugendliche in den Erstaufnahmeein-
richtungen leben und wie ihr Zugang zu Bildung in 
der Praxis mit welchen Wartezeiten umgesetzt wird, 
wurde im Rahmen der Entwicklung des Kinderrech-
te-Index eine eigene Analyse zum Thema erstellt 
und veröffentlicht (Infobox).

Der Strukturindikator „Beginn der Schulpflicht 
für asylsuchende Kinder“ bezieht sich auf die ent-
sprechenden landesrechtlichen Regelungen in den 
Schulgesetzen.3 Dabei ist zu betonen, dass die 
rechtliche Lage in vielen Fällen nicht in die tatsächli-
che Praxis umgesetzt wird (Stegemann 2025). Aller-
dings kann ein frühes Eintreten der landesrechtli-
chen Schulpflicht dazu beitragen, dass schneller 
Maßnahmen wie eine Priorisierung bei der Umver-
teilung aus der Erstaufnahme ergriffen werden, um 
den Zugang zur Regelschule sicherzustellen (Will et 
al. 2022: 19). Längere Wartezeiten bis zur Einschu-
lung wirken sich unabhängig von Vorbereitungskur-
sen negativ auf den Spracherwerb aus (Winkler/Car-
wehl 2025: 11). Die Praxis, die Schulpflicht an den 

2	  Der UN-Kinderrechtsausschuss verweist dabei auf die gemeinsamen Allgemeinen Bemerkungen Nr. 3 und Nr. 4 des Ausschusses zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen / Nr. 22 und Nr. 23 des Ausschusses für die Rechte des Kindes 
(2017) zu den Menschenrechten von Kindern im Kontext der internationalen Migration.

3	  Die ausführliche Datengrundlage des Indikators ist verfügbar unter: www.dkhw.de/kinderrechte-index/schulpflicht-asylsuchende-kinder.

gewöhnlichen Aufenthalt zu knüpfen oder erst nach 
sechs Monaten gelten zu lassen, führt in der Regel 
nicht dazu, dass ein völker- und europarechtskon-
former Zugang zu Bildung umgesetzt wird (ebd.). 
In Ländern mit statistischer Erfassung beträgt die 
durchschnittliche Verweildauer von schulpflichtigen 
Kindern und Jugendlichen meist über drei Monate, 
teilweise sogar deutlich länger (Stegemann 2025: 
3). In dieser Zeit findet für viele Kinder keine schu-
lische Bildung statt. Schulähnliche Angebote durch 
die Betreiber bieten keinen adäquaten Ersatz. Eine 
Anpassung der landesrechtlichen Schulpflichtrege-
lungen an die völker- und europarechtlichen Vorga-
ben ist daher dringend erforderlich.

In Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und 
im Saarland beginnt die Schulpflicht für alle asylsu-
chenden Kinder ab Beginn des Aufenthalts und ist 
an keine weiteren Voraussetzungen geknüpft. Bran-
denburg und Thüringen haben einen Beginn der 
Schulpflicht spätestens drei Monate nach Zuzug – 
unabhängig von einer behördlichen Zuweisung oder 
weiteren Bedingungen – festgelegt. Auch in Bay-
ern setzt die Schulpflicht drei Monate nach Zuzug 
ein, allerdings gilt diese nicht für Kinder, die eine 
Duldung nach § 60a AufenthG besitzen, oder die 
vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine 
Abschiebungsdrohung noch nicht oder nicht mehr 
vollziehbar ist. In Baden-Württemberg beginnt die 
Schulpflicht erst sechs Monate nach Zuzug. In Hes-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt beginnt die Schulpflicht erst 
nach Zuweisung zu einer Kommune.

Rechtsanspruch auf inklusive Schulbildung

Ein kinderrechtsbasiertes Bildungssystem ist ein 
inklusives Bildungssystem. Der Anspruch auf einen 
diskriminierungsfreien Zugang und die gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Bildungssystem ist die zentra-
le Gewährleistung von Artikel 24 UN-BRK. Kinder und 
Jugendliche dürfen nicht aufgrund einer attestierten 
Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem aus-
geschlossen werden (Artikel 24 Abs. 2a UN-BRK). 

Die Vertragsstaaten sind zur Verwirklichung der 
völkerrechtlichen Vorgaben in Artikel 5 und 24 UN-
BRK verpflichtet, alle diskriminierenden Barrieren, 
die inklusiver Bildung im Wege stehen, einschließ-
lich rechtlicher und sozialer Barrieren, zu beseitigen 
(UN-Behindertenrechtsausschuss 2018: Rn. 63). Die 
notwendige individuelle Unterstützung und Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen ist innerhalb des 

http://www.dkhw.de/kinderrechte-index/schulpflicht-asylsuchende-kinder
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allgemeinen Bildungssystems zu gewährleisten, um 
ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern (UN-Kinder-
rechtsausschuss 2006: Rn. 66). Im Ergebnis erfor-
dert die Umsetzung der völkerrechtlichen Vorgaben 
eine Transformation des Bildungssystems, nicht 
jedoch eine Praxis, in der Kinder mit Behinderungen 
einfach in das Regelsystem aufgenommen werden, 
ohne auf ihre Probleme und Bedürfnisse Rücksicht 
zu nehmen (ebd.: Rn. 67).

Die Herausforderung bei der Umsetzung inklusiver 
Bildung in den Bundesländern ist der mangelnde 
Wille zur Transformation der bestehenden Vorgaben, 
Bedingungen und Systeme, die dafür notwendig 
wären (Badstieber/Amrhein 2023). Die schulische 
Inklusion wurde auf den Ausbau des gemeinsamen 
Lernens von Schüler*innen mit und ohne sonderpä-
dagogischen Förderbedarf verkürzt (ebd.). Im Wider-
spruch zum ganzheitlichen Anspruch inklusiver 

4	  Die ausführliche Datengrundlage des Indikators ist verfügbar unter: www.dkhw.de/kinderrechte-index/inklusive-bildung.

Bildung bestehen die leistungsbezogene Homoge-
nisierung und Segregation von Schüler*innen im 
gegliederten deutschen Schulsystem, die sich etwa 
durch die Schulformzuweisung oder in der noten-
bezogenen Leistungsbeurteilung fortsetzen (ebd.). 
Zudem setzten viele Bundesländer – mit Ausnahme 
von Bremen, Hamburg sowie Schleswig-Holstein – 
auch weiterhin auf ein paralleles System an Förder-
schulen, was sich auch durch fehlenden politischen 
Willen, den menschenrechtlich gebotenen Abbau 
voranzutreiben, erklären lässt (DIMR 2022: 13). 

Der Strukturindikator „Rechtsanspruch auf inklusive 
Schulbildung“ basiert auf einer Analyse der Landes-
schulgesetze.4 Zudem wurden die zuständigen Lan-
desministerien befragt und die Studie von Steinmetz 
et al. (2021) zur Umsetzung schulischer Inklusion in 
den Bundesländern berücksichtigt. Im Vergleich zur 
Pilotstudie „Kinderrechte-Index“ (2019) wurde die 
Systematik des Indikators leicht angepasst. Analy-
siert wurde, inwiefern die Schulgesetze der Länder 
einen vorrangigen Rechtsanspruch auf inklusive Bil-
dung an Regelschulen vorsehen. Durch den Vorrang 
wird die gemeinsame Beschulung zum Regelfall, von 
der nur in Ausnahmen abgewichen wird. Darüber 
hinaus wurde untersucht, inwiefern dieser Rechts-
anspruch uneingeschränkt gilt oder durch einen Res-
sourcenvorbehalt eingeschränkt wird. 

Im Vergleich der Länder zeigen sich deutliche Unter-
schiede: In Bremen und Hamburg ist im Schul-
gesetz ein ausdrücklicher Rechtsanspruch von 
Schüler*innen auf inklusive Bildung bzw. der Vor-
rang gemeinsamer Beschulung festgeschrieben, 
ohne dass dieser durch Ressourcenvorbehalte 
eingeschränkt wird. In Berlin, Brandenburg, Hes-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Schleswig-
Holstein und Thüringen ist ein solcher Rechtsan-
spruch zwar ebenfalls gesetzlich verankert, er wird 
jedoch durch Ressourcenvorbehalte oder andere 
gesetzliche Einschränkungen relativiert. In Baden-
Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt fehlt hingegen ein ausdrück-
licher Rechtsanspruch auf inklusive Schulbildung 
oder ein Vorrang der gemeinsamen Beschulung im 
Schulgesetz. Zusätzlich ist die Möglichkeit inklusi-
ver Bildung hier durch Ressourcenvorbehalte einge-
schränkt.

Tabelle 2: Rechtsanspruch auf inklusive 
Schulbildung in den Schulgesetzen

Im Schulgesetz ist ein ausdrücklicher 
Rechtsanspruch von Schüler*innen 
auf inklusive Schulbildung oder ein 
Vorrang der gemeinsamen Beschu-
lung von Schüler*innen mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
verankert. Dieser Anspruch ist nicht 
durch einen Ressourcenvorbehalt oder 
andere gesetzliche Vorbehalte einge-
schränkt.

HB, HH

Ein ausdrücklicher Rechtsanspruch auf 
inklusive Schulbildung oder ein Vor-
rang der gemeinsamen Beschulung ist 
im Schulgesetz verankert. Allerdings 
wird dieser durch einen Ressourcen-
vorbehalt oder andere gesetzliche Ein-
schränkungen relativiert.

BE, BB, 
HE, MV, 
NI, NW, 
SL, SH, 
TH

Im Schulgesetz fehlt ein ausdrück-
licher Rechtsanspruch auf inklusive 
Schulbildung oder ein Vorrang der 
gemeinsamen Beschulung. Zudem ist 
die Möglichkeit inklusiver Schulbil-
dung durch einen Ressourcenvorbe-
halt eingeschränkt.

BW, BY, 
RP, SN, 
ST

http://www.dkhw.de/kinderrechte-index/inklusive-bildung
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Exklusionsquote Schule

Der UN-Kinderrechtsausschuss (2022: Rn. 35) 
hat in seinen Abschließenden Bemerkungen zum 
letzten Staatenbericht seine Besorgnis über die 
Unterschiede hinsichtlich des gleichberechtigten 
Zugangs zu einer hochwertigen Schul- und Berufs-
ausbildung zwischen den verschiedenen Bundes-
ländern geäußert. Diese Unterschiede kommen in 
der Exklusionsquote zum Ausdruck, also dem Anteil 
derjenigen Schüler*innen, die nicht an einer all-
gemeinbildenden, sondern an einer Förderschule 
unterrichtet werden. Gleichzeitig geht die Verwirk-
lichung des Rechts auf inklusive Schulbildung, wie 
bereits dargestellt, über das gemeinsame Lernen 
an derselben Schule hinaus. Der Ergebnisindikator 
„Exklusionsquote Schule“ beschreibt den Anteil 
der Schüler*innen, die in Förderschulen unterrich-
tet werden, bezogen auf alle Schüler*innen mit 
Vollzeitschulpflicht an allgemeinbildenden Schu-
len der Primarstufe und Sekundarstufe I. Im Ver-
gleich zu anderen Kennzahlen wie der Förder- oder 
Inklusionsquote (siehe hierzu Infobox) bietet die 
Exklusionsquote eine belastbare Grundlage zur 
Beurteilung der Umsetzung schulischer Inklusion 
(vgl. Stegemann/Ohlmeier 2019: 93).

Auf Grundlage der amtlichen Schülerzahlen wurden 
die Exklusionsquoten für das Schuljahr 2023/2024 
im Vergleich der Bundesländer berechnet (Abbil-
dung 3). Weiterhin weist Bremen mit 0,8 Prozent 
die bundesweit niedrigste Exklusionsquote auf. 
Es folgt Schleswig-Holstein mit 2,3 Prozent, damit 
ist diese im Bundesland im Vergleich zum Schul-
jahr 2017/2018 um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. 
In den meisten Ländern gab es im Vergleich zu 
2017/2018 meist Veränderungen von weniger als 
einem Prozentpunkt. Berlin (2,5) und Hamburg (2,6) 
liegen ebenfalls deutlich unter dem bundesweiten 
Schnitt von 4,3 – der im Vergleich zum Schuljahr 
2017/2018 sogar um 0,4 Prozentpunkte gestiegen 
ist. Diese Entwicklung eines leichten Rückgangs 
gemeinsamer Beschulung zeugt von einem ausblei-
benden Fortschritt bei der Umsetzung des Rechts 
auf inklusive Bildung. Die höchste Exklusionsquo-
te weist Sachsen-Anhalt mit 6,4 Prozent auf, diese 
ist auch hier im Vergleich zu 2017/18 nochmals um 
0,4 Prozentpunkte gestiegen. In Baden-Württem-
berg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wer-
den jeweils 5,3 Prozent der Schüler*innen in För-
derschulen unterrichtet.

Anstieg der Förderquoten

Neben der Exklusionsquote stehen mit der För-
der- und Inklusionsquote weitere Kennzah-
len zur Beurteilung eines inklusiven Schulsys-
tems zur Verfügung. Dabei zeigen sich einige 
bemerkenswerte Entwicklungen. Die Zahl der 
Schüler*innen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf nimmt bundesweit seit Jahren zu, 
was auch mit strukturellen Faktoren innerhalb 
des Schulsystems zusammenhängt. Die soge-
nannten AO-SF-Verfahren (Ausbildungsordnung 
sonderpädagogische Förderung) zur Feststel-
lung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs 
folgen häufig einer Logik, die Bildungsschwie-
rigkeiten primär als Defizite einzelner Kinder 
deutet (Amrhein et al. 2024: 8 ff.). Anstelle einer 
Analyse der Lernbedingungen oder schulischen 

Rahmenfaktoren steht oft die Frage: „Was 
stimmt mit dem Kind nicht?” (ebd.: 9). Dadurch 
geraten systemische Ursachen – wie Personal-
mangel, fehlende Unterstützung oder unflexible 
Strukturen – in den Hintergrund (ebd.). Zudem 
greifen Schulen, die mit besonderen Herausfor-
derungen konfrontiert sind, verstärkt auf AO-SF-
Verfahren zurück, um zusätzliche Ressourcen 
wie Förderung oder Personal zu sichern (ebd.). 
Gleichzeitig bedeutet eine solche Etikettierung 
für die betroffenen Kinder häufig Stigmatisie-
rung und langfristige Benachteiligung (ebd.). 
Eine grundlegende Neuausrichtung des Verfah-
rens erscheint daher notwendig. Im Zentrum 
sollte nicht die Frage nach dem „Etikett”, son-
dern die nach den Barrieren im System stehen.
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Abbildung 3: Exklusionsquoten
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Bildungsbeteiligungsquote der unter 3-Jährigen 

Eine gute frühkindliche Bildung und frühe Förde-
rung von Kindern sind wichtige Bausteine für ihre 
Entwicklung sowie für die Verwirklichung von Chan-
cengleichheit (Stegemann/Ohlmeier 2019: 98 ff.). 
Das Recht auf Zugang zu frühkindlicher Bildung kor-
respondiert mit Artikel 18 UN-KRK, wonach Eltern in 
ihrer Verantwortung für die Erziehung und Entwick-
lung des Kindes durch Institutionen, Einrichtungen 
und Kinderbetreuungsdienste bei der Gewährleis-
tung und Förderung der Kinderrechte zu unterstützen 
sind. Der Aufbau eines bedarfsgerechten frühkindli-
chen Betreuungsangebots, das die unterschiedli-
chen Bedarfe von Eltern berücksichtigt, ist aus kin-
derrechtlicher Perspektive bedeutsam. Denn bereits 
in der frühen Kindheit können durch das familiäre 
Umfeld gravierende Bildungsungleichheiten entste-
hen (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 
2018: 64–65). Der Kita-Besuch kann dabei kompen-
satorische Wirkungen entfalten, wie etwa bei der 
Wortschatzentwicklung oder der Entwicklung kogni-
tiver Kompetenzen (Autor:innengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2024: 350).
Seit 2013 besteht nach § 24 Abs. 2 SGB VIII ein 
Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in 
einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege 
ab dem zweiten Lebensjahr. In der Folge wurden 
die Betreuungskapazitäten immer weiter ausge-
baut. Gleichzeitig ist aber auch die Nachfrage ste-
tig gestiegen, sodass in allen Bundesländern im 
Jahr 2023 weiterhin keine ausreichenden Plätze im 

U3-Bereich zur Verfügung standen, um den Bedarf 
der Eltern zu decken. Die Bedarfslücken bei den 
unter 3-Jährigen sowie den 3- bis 6-Jährigen wer-
den im Teilindex „Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard“ als Indikatoren einbezogen. Denn 
ein bedarfsgerechtes Angebot ist auch erforder-
lich, damit Eltern einer Erwerbsarbeit nachgehen 
und so für einen angemessenen Lebensstandard 
sorgen können. Ein fehlendes bedarfsgerechtes 
Angebot führt zudem dazu, dass Kinder von Eltern 
mit niedrigem Bildungsstand, aus armutsgefährde-
ten Familien und aus Familien, in denen zu Hause 
nicht überwiegend Deutsch gesprochen wird bzw. 
deren Eltern einen Migrationshintergrund haben, 
in Kitas unterrepräsentiert sind (Huebener et al. 
2023: 7). Trotz einer Reihe von Forschungsbeiträ-
gen zu den Unterschieden bei der Nutzung von 
frühkindlichen Bildungsangeboten waren für den 
Kinderrechte-Index keine Indikatoren auffindbar, 
die die Bildungsbeteiligungsquoten nach diesen 
Merkmalen aufschlüsseln und gleichzeitig auch für 
einen Ländervergleich nutzbar sind (Infobox). 

Der Prozessindikator „Bildungsbeteiligungsquo-
te der unter 3-Jährigen“ wurde ebenso wie die 
entsprechende Quote der 3- bis 6-Jährigen, die 
im nächsten Abschnitt beschrieben wird, in den 
Kinderrechte-Index einbezogen (Abbildung 4). 
Da sowohl Kinder in Kitas als auch solche in Kin-
dertagespflege in der amtlichen Statistik erfasst 

Die Bedeutung der Aufschlüsselung der Bildungsbeteiligungsquote

Der UN-Kinderrechtsausschuss (2005: Rn. 12) 
ermutigt die Vertragsstaaten, die Verfügbarkeit 
und den Zugang zu frühkindlichen Bildungsan-
geboten durch eine systematische Datenerhe-
bung zu überprüfen. Dabei sind die wichtigs-
ten Indikatoren nach dem Hintergrund und den 
Lebensbedingungen der Kinder und ihrer Fami-
lien aufzuschlüsseln (ebd.). Aus der nationa-
len Bildungsberichterstattung ist die ungleiche 
Teilhabe an früher Bildung insbesondere auf-
grund folgender familiärer Merkmale bekannt: 
der Erwerbstätigkeit der Mutter, dem höchs-
ten Bildungsabschluss der Eltern und ihrer 
Einwanderungsgeschichte (Autor*innengruppe 

Bildungsberichterstattung 2024: 116). Die Nut-
zungsunterschiede etwa von Kindern mit Migra-
tionshintergrund oder nichtdeutscher Familien-
sprache sind dabei nicht auf einen geringeren 
Bedarf, sondern auf Zugangsbarrieren zurückzu-
führen (ebd.: 117). Aufgrund dieser Zusammen-
hänge und der maßgeblichen Verantwortung 
der Länder für die Entwicklung der frühkindli-
chen Bildungssysteme sollten zukünftig vali-
de ländervergleichende Indikatoren entwickelt 
werden, die die Bildungsbeteiligungsquoten 
nach den Hintergründen und Lebensbedingun-
gen von Kindern differenziert aufschlüsseln.
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Abbildung 4: Bildungsbeteiligungsquoten der unter 3-Jährigen
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werden, gibt die Bildungsbeteiligungsquote einen 
umfassenden Überblick über die Inanspruchnahme 
frühkindlicher Bildung. Sie bezeichnet den Anteil 
der tatsächlich betreuten Kinder in Kitas und Kin-
dertagespflege an allen Kindern der jeweiligen 
Altersgruppe. Im Vergleich zu den in der Pilotstudie 
betrachteten Zahlen von 2018 sind die Bildungsbe-
teiligungsquoten der unter 3-Jährigen im Jahr 2024 
in allen Bundesländern leicht gestiegen. In Meck-
lenburg-Vorpommern werden mit einem Anteil von 
60,3 Prozent die meisten unter 3-Jährigen betreut. 
Ähnlich hohe Werte mit geringfügigen Steigerun-
gen lassen sich auch für die ostdeutschen Bundes-
länder Sachsen-Anhalt (59,4 Prozent), Brandenburg 

(59,1), Thüringen (56,5 Prozent) und Sachsen (55,3 
Prozent) feststellen. Wesentlich geringer fallen die 
Zahlen hingegen in den westdeutschen Bundes-
ländern aus. Bremen ist nach wie vor Schlusslicht: 
Dort sind nur 30 Prozent aller Kinder unter 3 Jah-
ren in der Kindertagesbetreuung. Auch in Nieder-
sachsen (36,2 Prozent), Hessen (34,7), im Saarland 
(33,6), Bayern (33,2), Rheinland-Pfalz (32,6), Nord-
rhein-Westfalen (32,2) sowie Baden-Württemberg 
(32) sind die Bildungsbeteiligungsquoten deutlich 
geringer als in den ostdeutschen Bundesländern, 
aber auch im Vergleich zu den Stadtstaaten Ham-
burg (49,9) und Berlin (49,2). 

Bildungsbeteiligungsquote der 3- bis 6-Jährigen

Der Prozessindikator „Bildungsbeteiligungs-
quote der 3- bis 6-Jährigen“ zeigt, wie viele Kin-
der dieser Altersgruppe in Kitas oder in Kinder-
tagespflege betreut werden (Abbildung 5). Dabei 
besucht eine große Mehrheit eine Kita und nur 4 
Prozent nutzen ein Angebot der Kindertagespfle-
ge (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 
2024: 111). Es werden nur die unter 6-Jährigen 
betrachtet, um die Anzahl der Kinder in Kinder-
tagesbetreuung auf die altersgleiche Gesamtbe-
völkerung beziehen zu können (ebd.). Die Anteile 
lagen im Jahr 2024 in nahezu allen Bundesländern 
auf einem hohen Niveau. Im Gegensatz zu den unter 
3-Jährigen sind die Länderunterschiede geringer. 
Allerdings sind die Bildungsbeteiligungsquoten 
der 3- bis 6-Jährigen im bundesweiten Durchschnitt 
und in vielen Bundesländern leicht rückläufig. Als 
Gründe werden mangelnde Kapazitäten, der stei-
gende Bedarf an Fachkräften – insbesondere in 

Westdeutschland –, die demografische Entwick-
lung sowie die verstärkte Zuwanderung in den letz-
ten Jahren diskutiert (Autor:innengruppe Bildungs-
berichterstattung 2024: 112). So ist die Anzahl der 
Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren im Zeitraum von 
2013 bis 2022 mit einem Anstieg von 18 Prozent 
unter allen OECD-Ländern am stärksten gestiegen 
(OECD 2024b: 2). 

Im Bundesländervergleich werden die meisten Kin-
der dieser Altersgruppe in Hamburg (96 Prozent) 
sowie in den ostdeutschen Bundesländern Bran-
denburg (95 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern 
und Thüringen (jeweils 94,7), Sachsen (93,8) und 
Sachsen-Anhalt (92,9) betreut. Die Unterschiede 
zu den westdeutschen Flächenstaaten sind jedoch 
nur gering. Die niedrigsten Quoten im Länderver-
gleich weisen das Saarland (87,6 Prozent) und Bre-
men (87,4 Prozent) auf. 



Kinderrechte-Index  •  Deutsches Kinderhilfswerk e.V.      14

HH

BB

MV

TH

SN

ST

BW

BE

NI

RP

BY

NW

HE

SH

SL

HB

Ostdeutschland

Westdeutschland

96,0

95,0

94,7

94,7

93,8

92,9

92,5

92,3

91,8

91,6

91,4

90,3

90,2

89,6

87,6

87,4

93,7

91,2

94,9

94,2

94,9

96,0

95,2

92,9

95,9

92,5

92,7

96,1

92,2

92,3

92,7

90,9

92,8

88,0

94,2

93,2

2024 2018

Angaben in Prozent

Quelle: Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (2025) auf Grundlage von: Destatis: Bevölkerungsstatistik und FDZ der 
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Abbildung 5: Bildungsbeteiligungsquoten der 3- bis 6-Jährigen
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II.	 Qualität von Bildungsinfrastruktur

Neben einem bedarfsgerechten Angebot ist die 
Qualität der Bildungsinfrastruktur eine zentrale 
Stellschraube für die Verwirklichung des Rechts 
auf Bildung. Im Bereich der frühkindlichen Bildung 
müssen die Vertragsstaaten sicherstellen, dass 
alle Institutionen, Dienstleistungen und Einrich-
tungen anerkannte Qualitätsstandards einhalten 
und dass es ausreichend sowie gut ausgebildetes 
Personal gibt (UN-Kinderrechtsausschuss 2005: 
Rn. 23). Denn Qualität wirkt sich auf die gesamte 
Bildungsbiografie aus. Daher sollte ein föderales 

System keine Nachteile für die frühe Kindheit brin-
gen (ebd.: Rn. 38). Das Feld der frühkindlichen Bil-
dung in Deutschland entwickelt sich sehr dyna-
misch. Dabei sind die Einflüsse einer zunehmenden 
Heterogenität der Kinder, der vollzogene sowie 
weitere quantitative und qualitative Ausbau des 
Kinderbetreuungssystems und die Situation des 
Fachkräftemangels bei den folgenden Analysen zu 
berücksichtigen (Autor:innengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2024: 89). 

Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen

Im Jahr 2023 war die Zahl der Kitas – ohne 
die Hortangebote ausschließlich für Schul-
kinder – in Deutschland mit über 56.000 Ein-
richtungen auf einem neuen Höchststand 
(Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 
2024: 97). Dies ist insbesondere auf die Expan-
sion in den letzten Jahren in den westdeutschen 
Flächenländern und Stadtstaaten zurückzu-
führen (ebd.). Durch den starken Anstieg der 
Betreuungskapazitäten, der sich aufgrund wei-
terhin ungedeckter Bedarfe fortsetzen wird, 
verschärft sich der Mangel an qualifiziertem 
Fachpersonal. Der ab dem Jahr 2026 schrittwei-
se in Kraft tretende Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter 

wird den Fachkräftemangel zusätzlich verstär-
ken, da für dessen Umsetzung Beschäftigte 
aus demselben Tätigkeitsfeld benötigt werden 
(Autor:innenteam ServiKiD 2024: 50). Nach 
Schätzungen des Paritätischen Gesamtverban-
des fehlen rund 125.000 Fachkräfte im gesam-
ten Bereich der Kindertagesbetreuung (Colba-
sevici/Espenhorst 2024: 30). Einrichtungen in 
benachteiligten Sozialräumen sind dabei von 
mehr offenen Stellen und einer höheren Perso-
nalfluktuation betroffen (ebd.: 31). Die aktuelle 
Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag 
vereinbart, dieses Ungleichgewicht durch ein 
Startchancen-Programm für Kitas zu bearbeiten 
und benachteiligte Kitas gezielt zu fördern.

Dieses Themencluster „Qualität von Bildungs-
infrastruktur“ umfasst eine Reihe von Indikato-
ren, die bereits in der Pilotstudie (2019) enthal-
ten waren. Dazu gehören die Ausgaben der Länder 
und Gemeinden für Kindertagesbetreuung, die 
Personal-Kind-Schlüssel in Gruppen der unter 
3-Jährigen sowie der 3-Jährigen bis zum Schulein-
tritt, die Anteile der Kitas ohne Zeitressourcen für 
Leitung und Verwaltung sowie die Qualifikation 
des pädagogischen Personals. Diese Indikatoren 
ermöglichen einen Vergleich der frühkindlichen 

Bildungsqualität zwischen den Bundesländern. 
Für den Schulbereich werden erneut die Ausgaben 
der Länder und Gemeinden für allgemeinbilden-
de und berufliche Schulen sowie die Anzahl der 
Schüler*innen je Lehrkraft analysiert. Zudem wer-
den zwei Kompetenzindikatoren aus dem nationa-
len Bildungsmonitoring einbezogen, die die Anteile 
der Schüler*innen der neunten Klassen abbilden, 
die die Mindeststandards im Fach Deutsch für 
den ersten Schulabschluss bzw. für den mittleren 
Schulabschluss nicht erreichen (Abbildung 6).
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Ausgaben von Land und Gemeinden für Kindertagesbetreuung

Der UN-Kinderrechtsausschuss (2005: Rn. 38) 
betont im Zusammenhang mit der Verpflichtung aus 
Artikel 4 UN-KRK die Bedeutung einer ausreichen-
den öffentlichen Finanzierung für Dienstleistun-
gen, Infrastrukturen und Ressourcen in der Phase 
der frühen Kindheit. Die frühe Kindheit umfasst die 
Phase ab der Geburt bis zum Übergang in die Schu-
le und ist entscheidend für grundlegende Entwick-
lungsprozesse (ebd.: Rn. 7). Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung können einen wichtigen Beitrag 
zur Chancengleichheit leisten, wenn sie auch Kin-
dern in herausfordernden Lebenslagen den Zugang 
zu qualitativ hochwertiger frühkindlicher Bildung 
ermöglichen (OECD 2024b: 2). Insgesamt sind die 
öffentlichen Ausgaben für frühkindliche Bildung in 
Deutschland zwischen 2015 und 2021 um 42 Pro-
zent gestiegen. Dies steht im Zusammenhang mit 
der Einführung des Rechtsanspruchs auf frühkind-
liche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kin-
dertagespflege ab dem zweiten Lebensjahr in § 24 
Abs. 2 SGB VIII im Jahr 2013 und hat zu einem Aus-
bau der Betreuungskapazitäten geführt (ebd.). Die 

öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland als 
Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lagen im Jahr 
2021 mit 1,1 Prozent leicht über dem OECD-Durch-
schnitt von 0,9 Prozent (ebd.). Insbesondere die 
skandinavischen Länder Island (2 Prozent), Nor-
wegen (1,9 Prozent) und Schweden (1,7 Prozent) 
geben noch deutlich mehr für den frühkindlichen 
Bildungsbereich aus (OECD 2024a).

Der Prozessindikator „Ausgaben von Land und 
Gemeinden für Kindertagesbetreuung“ setzt die 
Ausgaben in Relation zum BIP. Diese Betrachtung 
ermöglicht es, die Priorität zu erfassen, die ein Bun-
desland der frühkindlichen Bildung einräumt. Denn 
am Anteil am BIP lässt sich ablesen, wie die finan-
ziellen Mittel im Verhältnis zur wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit stehen (Destatis 2024: 79). Die 
Ausgaben für Kindertagesbetreuung umfassen die 
Ausgaben für Kinderkrippen, Kindergärten, Kin-
derhorte und die Kindertagespflege (ebd.: 48). 
Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen liegt 
überwiegend in der Verantwortung der Kommunen. 

Abbildung 6: Themencluster – Qualität von Bildungsinfrastruktur
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Die öffentlichen Ausgaben dafür werden von Län-
dern und Gemeinden insgesamt zu etwa gleichen 
Teilen getragen (ebd.: 24). Der Bund unterstützt die 
Länder seit Jahren beim Ausbau und bei der Qua-
litätsverbesserung im frühkindlichen Bildungsbe-
reich – zuletzt mit dem KiTa-Qualitätsgesetz, mit 
dem in den Jahren 2023 bis 2026 rund 8 Milliarden 
Euro für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der 
Kindertagesbetreuung bereitgestellt werden. Die-
se Unterstützung erfolgt indirekt durch steuerliche 
Vergünstigungen zugunsten der Länder (ebd.: 24).

Im Jahr 2023 weist Brandenburg mit 1,7 Prozent 
den höchsten Ausgabenanteil auf, gefolgt von 
Mecklenburg-Vorpommern (1,52 Prozent), Sach-
sen-Anhalt (1,47), Sachsen (1,42) und Schleswig-
Holstein (1,38) (Abbildung 7). Die niedrigsten Wer-
te zeigen sich in Bayern (0,93 Prozent), Hamburg 
(0,76) und Baden-Württemberg (0,75). Insgesamt 
sind die Ausgabenanteile in allen Bundesländern 
zwischen 2017 und 2023 gestiegen, was auf ver-
stärkte Investitionen in die frühkindliche Betreu-
ung hinweist. Gleichwohl bestehen weiterhin deut-
liche Unterschiede zwischen den Bundesländern. 
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Abbildung 7: Ausgaben der öffentlichen Haushalte (Land und Gemeinden) für Kindertagesbetreuung 
als Anteil am BIP
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Abbildung 8: Personal-Kind-Schlüssel in Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren

Personal-Kind-Schlüssel in Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren

Für den UN-Kinderrechtsausschuss (2005: Rn. 38) 
ist die Bereitstellung ausreichender personeller 
Ressourcen zentral, damit Angebote der Kinder-
tagesbetreuung zur Verwirklichung der Rechte in 
der wichtigen Phase der frühen Kindheit beitra-
gen können. Im bildungspolitischen Fachdiskurs 
besteht ein Konsens darüber, dass der Personal-
Kind-Schlüssel, also das Verhältnis zwischen der 
Anzahl der Fachkräfte und der Zahl der Kinder in 
von ihnen betreuten Gruppen, ein zentraler Quali-
tätsindikator für die Arbeit von Kindertageseinrich-
tungen ist (Autorengruppe Fachkräftebarometer 
2023: 25). Eine gute Personalausstattung ist not-
wendig, damit die pädagogisch Tätigen ihren Bil-
dungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag erfül-
len und dabei auf die individuellen Bedürfnisse 
der Kinder eingehen können (ebd.). Auch für die 
Umsetzung von Konzepten zur Partizipation und 
Demokratiebildung braucht es ausreichend Per-
sonal. Daher wurden in den letzten Jahren Bemü-
hungen von Bund und Ländern verstärkt, beispiels-
weise mit dem Bundesinvestitionsprogramm zum 
„Gute-KiTa-Gesetz“ oder mit dem „KiTa-Qualitäts-
gesetz“ den Fachkraft-Kind-Schlüssel zu verbes-
sern (ebd.). Seit 2021 wird in der amtlichen Statis-
tik nicht mehr der Personalschlüssel, sondern der 
Personal-Kind-Schlüssel berechnet, der genaue-
re Aussagen zur personellen Ausstattung in Kitas 
ermöglicht (Böwing-Schmalenbrock et al. 2022: 2). 

Trotz der neuen Berechnungsmethode ist die tat-
sächliche Personalsituation aufgrund von Krank-
heitsausfällen weiterhin häufig ungünstiger, als es 
der rechnerische Schlüssel vermuten lässt (ebd.).

Angesichts des Fachkräftemangels gibt es vieler-
orts Herausforderungen, die mit einem unzureichen-
den Personal-Kind-Schlüssel zusammenhängen. 
Dabei gibt es erhebliche Unterschiede zwischen 
Ost- und Westdeutschland sowie zwischen einzel
nen Bundesländern (Autor:innengruppe Bildungs-
berichterstattung 2022: 100). Mit einem schlechten 
Personal-Kind-Schlüssel steigen die Belastungen 
des tätigen Personals, und es beginnt ein Teufels-
kreis. Pädagogische Fachkräfte in der frühkindli-
chen Bildung waren im Jahr 2023 durchschnittlich 
an rund 30 Tagen arbeitsunfähig, deutlich häufiger 
als die rund 20 Tage bei allen Berufsgruppen (Akko 
2024: 3). In Ostdeutschland, wo die Personal-Kind-
Schlüssel schlechter sind, lag der Krankenstand mit 
34 Fehltagen besonders hoch (ebd.). Verbesserun-
gen des Personal-Kind-Schlüssels lassen sich durch 
zusätzliches Personal oder durch Anpassungen der 
Betreuungszeiten erreichen (Autor:innengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2024: 101).

Die Auswertung des Prozessindikators „Personal-
Kind-Schlüssel in Gruppen mit Kindern unter 3 Jah-
ren“ zeigt, dass im Jahr 2024 in Gruppen für Kinder 
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Abbildung 9: Personal-Kind-Schlüssel in Gruppen mit Kindern ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt

unter 3 Jahren rechnerisch auf eine pädagogisch täti-
ge Person 3,8 Kinder kommen (Abbildung 8). Baden-
Württemberg (2,9) und Bremen (3,1) haben die bes-
ten Personal-Kind-Schlüssel, da in Gruppen mit 
Kindern unter 3 Jahren vergleichsweise wenige Kin-
der auf eine Fachkraft entfallen. Beide Länder wei-
sen jedoch auch die niedrigsten Betreuungsquoten 
im U3-Bereich auf. In den ostdeutschen Ländern und 

in Berlin sind die Personal-Kind-Schlüssel deutlich 
schlechter. In Sachsen-Anhalt (5,5), Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen (jeweils 5,4) sowie Thürin-
gen (5,2) kommen auf eine pädagogische Fachkraft 
mehr als fünf Kinder. Bei der Analyse der Situation ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass in diesen Ländern 
die Bildungsbeteiligungsquoten am höchsten und 
die Betreuungslücken am geringsten sind. 

Personal-Kind-Schlüssel in Gruppen mit Kindern ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt

Die Auswertung des Prozessindikators „Personal-
Kind-Schlüssel in Gruppen mit Kindern ab 3 Jahren 
bis zum Schuleintritt“ zeigt, dass im Jahr 2024 in 
diesen Gruppen rechnerisch auf eine pädagogisch 
tätige Person 7,5 Kinder kommen (Abbildung 9). Wie 
bei den Gruppen der unter 3-Jährigen haben Baden-
Württemberg (6,1) und Bremen (6,5) die besten Per-
sonal-Kind-Schlüssel. In den ostdeutschen Ländern 

und im Saarland sind die Personal-Kind-Schlüssel 
deutlich schlechter. In Mecklenburg-Vorpommern 
kommen auf eine pädagogische Fachkraft 11,1 und 
in Sachsen 10,4. Thüringen (9,9), Sachsen-Anhalt 
(9,7) sowie Brandenburg und das Saarland (jeweils 
8,9) liegen ebenfalls deutlich über dem bundeswei-
ten Durchschnitt. 



Kinderrechte-Index  •  Deutsches Kinderhilfswerk e.V.      20

Anteil Kitas ohne Leitungsressourcen

Der UN-Kinderrechtsausschuss (2005: Rn. 23) hebt 
die Bedeutung fachlicher Steuerung und Leitung für 
die Qualität der pädagogischen Arbeit hervor. Lei-
tungskräfte in Kitas haben für die Qualitätsentwick-
lung und -sicherung eine zentrale Schlüsselfunkti-
on. Angesichts der gestiegenen Anforderungen an 

Bildungs- und Betreuungsangebote sowie ihrer 
dynamischen Entwicklung nehmen Zahl und Kom-
plexität der Leitungsaufgaben kontinuierlich zu 
(Buchmann/Balaban-Feldens 2024: 131). Die-
se umfassen neben der pädagogischen Leitung 
auch Organisations- und Qualitätsentwicklung, 
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Abbildung 10: Anteil Kitas ohne angestellte Person für Leitungsaufgaben
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Konzeptionsentwicklung, Personalführung und 
-entwicklung, Vernetzung und Öffentlichkeitsar-
beit, die Zusammenarbeit mit Eltern und Trägern 
sowie das Selbstmanagement (ebd.). Für diese 
vielfältigen Aufgaben sind neben der pädagogi-
schen Arbeit eigene personelle und zeitliche Res-
sourcen erforderlich (Autorengruppe Fachkräfteba-
rometer 2023: 67). Zwar waren im Jahr 2023 nach 
einem deutlichen Zuwachs in den vergangenen Jah-
ren bundesweit nahezu in allen Einrichtungen Per-
sonen angestellt, die vertraglich Leitungsaufgaben 
übernehmen (Autor:innengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2024: 101). In kleinen Kitas fehlen 
jedoch weiterhin häufiger vertraglich ausgewiese-
ne Leitungsressourcen (ebd.). Erschwerend kommt 
hinzu, dass Fachkräftemangel und Personalausfäl-
le die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben zusätz-
lich beeinträchtigen (Buchmann/Balaban-Feldens 
2024: 131). Vor diesem Hintergrund haben mehre-
re Bundesländer in den letzten Jahren im Rahmen 
des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungs-
gesetzes das Handlungsfeld „Stärkung der Leitun-
gen“ gewählt und sowohl in die Erhöhung von Zeit-
ressourcen zur Erfüllung von Leitungsaufgaben als 
auch in Maßnahmen zur Weiterqualifizierung inves-
tiert (ebd.).

Der Prozessindikator „Anteil Kitas ohne Leitungs-
ressourcen“ zeigt, in wie vielen Einrichtungen keine 
Personen für Leitungsaufgaben angestellt sind. Die 
Daten werden vom Deutschen Jugendinstitut und 
der TU Dortmund im Rahmen des Monitorings zur 
Entwicklung von Rahmenbedingungen in der Kinder-
tagesbetreuung (ERiK) erhoben. Im Jahr 2023 hatten 
bundesweit 6,7 Prozent der Kitas keine Ressourcen 
für Leitungsaufgaben (Abbildung 10). Damit ist der 
Anteil im Vergleich zu 2018 um knapp 3 Prozent-
punkte gesunken. Die Unterschiede zwischen den 
Bundesländern sind jedoch erheblich: Am besten 
schneidet Thüringen ab, wo lediglich 1,2 Prozent der 
Kitas ohne Leitungsressourcen sind. Auch Sachsen-
Anhalt (3,1 Prozent), Baden-Württemberg (3,2 Pro-
zent) und Mecklenburg-Vorpommern (3,6 Prozent) 
liegen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. 
Bemerkenswert ist, dass in Baden-Württemberg der 
Anteil 2018 noch bei 12 Prozent lag. Auch Hessen 
konnte sich wesentlich verbessern: Ein Anteil von 7 
Prozent im Jahr 2023 bedeutet dort einen Rückgang 
um 10 Prozentpunkte seit 2018. Deutlich problema-
tischer stellt sich die Lage in den Stadtstaaten dar: 
In Berlin verfügten 22,5 Prozent der Kitas nicht über 
Leitungsressourcen, in Bremen sogar 23,2 Prozent.

Anteil qualifiziertes Personal in Kitas

Pädagogische Fachkräfte in der frühkindlichen Bil-
dung müssen gut auf die Arbeit mit dieser Alters-
gruppe vorbereitet sein (UN-Kinderrechtsausschuss 
2005: Rn. 23). Sie sollten über solide, aktuelle the-
oretische und praktische Kenntnisse zu den Rech-
ten und der Entwicklung des Kindes verfügen sowie 
angemessene, kindzentrierte Erziehungsmetho-
den, Ausbildungsinhalte und pädagogische Ansät-
ze anwenden (ebd.). Die Mehrheit der pädagogisch 
Tätigen in Kindertageseinrichtungen waren auch 
im Jahr 2023 mit einem Anteil von 66 Prozent wei-
terhin ausgebildete Erzieher*innen – in Ostdeutsch-
land liegt der Anteil sogar bei 80 Prozent (ebd.: 
106–107). Ergänzt wird diese Gruppe – vor allem 
in Westdeutschland – durch an Berufsfachschulen 
ausgebildetes Personal (z.B. Kinderpflege oder Sozi-
alassistenz) mit einem Anteil von zuletzt 14 Prozent 
(ebd.: 107). Der Anteil akademisch ausgebildeter 
Fachkräfte liegt hingegen mit knapp 6 Prozent wei-
terhin auf niedrigem Niveau (ebd.). Angesichts des 
hohen Personalbedarfs und des Ausbaus der Kin-
dertagesbetreuung ist es wichtig, die Entwicklung 

des Anteils einschlägig ausgebildeten Personals 
kontinuierlich zu beobachten. Dieser Anteil ist auch 
zur Interpretation des Personal-Kind-Schlüssels 
heranzuziehen. Denn nicht einschlägig qualifizier-
te Fachkräfte gehen in den Personalschlüssel ein. 
Steigt ihr Anteil, wirkt sich dies auf die Arbeit der 
ausgebildeten Fachkräfte aus, da diese unausgebil-
dete Kolleg*innen anleiten und zusätzliche Aufga-
ben übernehmen müssen.

Der Prozessindikator „Anteil qualifiziertes Per-
sonal in Kitas“ erfasst den Anteil der Beschäftig-
ten mit einem einschlägigen Berufsabschluss. Die 
Daten werden vom Deutschen Jugendinstitut und 
der TU Dortmund im Rahmen des ERiK-Monitorings 
bereitgestellt. Die einschlägig Ausgebildeten las-
sen sich danach unterscheiden, ob sie ihre sozial-
pädagogisch ausgerichtete Qualifikation an einer 
Hochschule, einer Fachschule oder einer Berufs-
fachschule abgeschlossen haben (Autorengrup-
pe Fachkräftebarometer 2023: 32). Sie sind abzu-
grenzen von jenem Personal, das entweder einen 



Kinderrechte-Index  •  Deutsches Kinderhilfswerk e.V.      22

ST

NI

SN

BB

SH

SL

BY

HB

NW

HH

RP

HE

BE

BW

Bundesweit

94,1

93,1

92,7

91,0

91,0

89,1

88,8

86,4

84,6

83,9

82,9

79,0

78,8

78,1

85,6

94,6

93,1

94,2

92,2

92,4

90,0

90,1

90,3

88,6

86,6

87,1

83,1

82,0

85,4

88,9

2023 2018

Angaben in Prozent; ohne Hortpersonal; keine Daten für MV und TH aufgrund zu geringer Fallzahlen

Quelle: Deutsches Jugendinstitut und Forschungsverbund DJI/TU Dortmund, 2024; eigene Berechnung des Pädaogischen Personals mit 
einschlägigen Hochschul-, Fachschul- oder Berufsfachschulabschlüssen
 

Abbildung 11: Pädagogisches Personal mit einschlägigen Abschlüssen

sonstigen nicht einschlägigen Berufs- oder Hoch-
schulabschluss vorzuweisen hat, eine noch nicht 
abgeschlossene (einschlägige) Ausbildung absol-
viert oder über gar keinen Ausbildungsabschluss 
verfügt (ebd.). Bestehende Unterschiede im Qualifi-
kationsgefüge zwischen den Bundesländern sind vor 
allem auf die jeweiligen Personalverordnungen und 
Fachkräftekataloge zurückzuführen, die angesichts 
der Herausforderungen in der Personalgewinnung 

unterschiedlich offen für die Anstellung nicht ein-
schlägig qualifizierten Personals sind (ebd.: 33). Im 
Bundesdurchschnitt lag der Anteil qualifizierten Per-
sonals im Jahr 2023 bei 85,6 Prozent (Abbildung 11). 
Im Vergleich zu 2018 ist in fast allen Bundesländern 
ein leichter Rückgang zu beobachten. Zugleich unter-
scheiden sich die Anteile des pädagogischen Perso-
nals mit einschlägigen Abschlüssen deutlich: Wäh-
rend Sachsen-Anhalt (94,1 Prozent), Niedersachsen 
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Abbildung 12: Ausgaben für öffentliche Schulen je Schüler*in

(93,1), Sachsen (92,7), Brandenburg und Schles-
wig-Holstein (jeweils 91) besonders hohe Werte 

erreichen, liegen Hessen (79), Berlin (78,8) sowie 
Baden-Württemberg (78,1) deutlich darunter.

Ausgaben für öffentliche Schulen je Schüler*in

Zur Umsetzung der Bildungsziele nach Artikel 29 
UN-KRK müssen im Einklang mit Artikel 4 UN-KRK 
personelle und finanzielle Ressourcen in größt-
möglichem Umfang bereitgestellt werden (UN-Kin-
derrechtsausschuss 2001: Rn. 28). Diese staat-
liche Aufgabe ist auch in Zeiten angespannter 
Haushaltssituationen zu priorisieren (ebd.). Den 
Hauptanteil der öffentlichen Bildungsausgaben 
für allgemeinbildende und berufliche Schulen tra-
gen die Länder mit einem Anteil von 78 Prozent im 

Jahr 2022. Der Anteil der Ausgaben der Gemeinden 
betrug im gleichen Jahr 19,6 Prozent. Zuweisungen 
aus dem Bundeshaushalt, wie im Jahr 2022 durch 
den DigitalPakt Schule, machen nur einen gerin-
gen Teil der Gesamtausgaben aus (Destatis 2024: 
50). Die Ausgaben für öffentliche Schulen setzen 
sich zusammen aus Personalkosten (einschließlich 
Zuschläge für Beihilfen und unterstellte Sozialbei-
träge für verbeamtete Lehrkräfte), für den laufen-
den Sachaufwand sowie für Investitionen. Im Jahr 
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2023 entfielen 76 Prozent der Schulausgaben auf 
Personal, gefolgt von den laufenden Sachkosten 
mit 14 Prozent und Investitionen mit 10 Prozent. 
Damit machen die Personalausgaben den größten 
Anteil aus, gefolgt von Sachkosten und Investitio-
nen.

Im Unterschied zur Pilotstudie und zum Indikator 
„Ausgaben von Land und Gemeinden für Kinder-
tagesbetreuung“ wurde hier der Prozessindikator 
„Ausgaben für öffentliche Schulen je Schüler*in“ 
gewählt. Dieser Indikator eignet sich besser für 
einen Ländervergleich, da bei seiner Berechnung 
Verzerrungen durch unterschiedliche Anteile verbe-
amteter und angestellter Lehrkräfte ausgeglichen 
werden. Konkret werden unterstellte Sozialbei-
träge für die Altersversorgung der im Bildungs-
bereich tätigen verbeamteten Lehrkräfte ebenso 

berücksichtigt wie Beihilfen im Krankheitsfall 
(Destatis 2024: 56). Die Unterschiede in den Aus-
gaben der Bundesländer je Schüler*in lassen sich 
unter anderem auf folgende Faktoren zurückführen: 
unterschiedliche Schüler*innen-Lehrer*in-Relatio-
nen, Unterschiede in Schul- und Vergütungsstruk-
turen, die zeitliche Verteilung von Investitionspro-
grammen, Unterschiede im Gebäudemanagement, 
im Umfang des Ganztagsschulangebots und der 
Lernmittelfreiheit sowie in der materiellen Aus-
stattung der Schulen (ebd.: 54). Bundesweit lagen 
die Ausgaben für öffentliche Schulen je Schüler*in 
im Jahr 2023 bei 9.800 Euro (Abbildung 12). Deut-
lich darüber lagen die beiden Stadtstaaten Berlin 
(13.400 Euro) und Hamburg (12.300 Euro) sowie 
Bayern (11.300 Euro). Am niedrigsten waren die 
Bildungsausgaben in Rheinland-Pfalz (9.100 Euro) 
und Nordrhein-Westfalen (8.900 Euro). 

  Beispiele guter Praxis

Vergabe von Mitteln an Schulen nach Sozialindex

Um Chancenungleichheiten im deutschen Bil-
dungssystem abzubauen, werden zunehmend 
indexbasierte Verfahren eingesetzt, mit denen 
Schulen gezielt unterstützt werden. Im Rahmen 
des Startchancen-Programms etwa erhalten 
Schulen mit hohem Anteil sozial benachteilig-
ter Schüler*innen zusätzliche Bundesmittel. Die 
Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK 
2022: 146–148) empfiehlt, solche Indizes am 
Wohnort der Schüler*innen auszurichten, um 
benachteiligte Schulen zuverlässig zu identifi-
zieren. Auf dieser Basis sollen Ressourcen für 
Fördermaßnahmen, Materialien und außerun-
terrichtliche Angebote bedarfsgerecht bereitge-
stellt werden (ebd.). Zentrale Voraussetzung für 
eine gezielte Förderung ist ein belastbarer Sozi-
alindex, der auf kleinräumigen Daten basiert. 

Im Rahmen der Entwicklung des Kinderrechte-
Index wurden die Bildungsministerien der 

Länder im Herbst 2024 befragt, ob ein solcher 
Index genutzt wird und wie er zusammenge-
setzt ist. Die Befunde zeigen ein dynamisches 
Feld: Alle Länder haben im Zuge des Startchan-
cen-Programms datenbasiert Schulen ausge-
wählt. Einige nutzen dies als Impuls, komple-
xere Indexverfahren zu entwickeln, etwa um 
Personal gezielt an benachteiligte Schulen zu 
steuern. Andere Länder arbeiten bereits seit 
längerem mit Sozialindizes und setzen auf 
mehrdimensionale Verfahren auf Grundlage 
detaillierter Daten, um strukturelle Benach-
teiligungen differenziert zu erfassen. Als Bei-
spiele guter Praxis sind die Schultypisierung 
in Berlin, der Schulsozialindex in Bremen, der 
Hamburger Sozialindex für Schulen, die sozi-
al indizierte Lehrstellenzuweisung in Hessen, 
der Sozialindex NRW sowie der Sozialindex 
Schleswig-Holstein zu nennen.
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Schüler*innen je Lehrkraft 

Der UN-Kinderrechtsausschuss (2022: Rn. 36) hat 
in seinen Abschließenden Bemerkungen gefordert, 
die Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrkräfte-
mangels in Deutschland zu verstärken. Nach Anga-
ben der KMK (2025: 3) besteht deutschlandweit 

über alle Lehrämter hinweg kurz- und mittelfristig 
ein erheblicher Mangel an Lehrkräften. Erst lang-
fristig ist mit einer Entspannung zu rechnen (ebd.). 
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Demografisch 
bedingt scheiden die geburtenstarken Jahrgänge 

Abbildung 13: Schüler*innen je Lehrkraft an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
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der „Baby-Boomer-Generation“ in den Ruhestand 
aus, während gleichzeitig die Schülerzahlen durch 
höhere Geburtenraten und Zuwanderung stei-
gen (KMK 2025: 4). Hinzu kommt ein zusätzlicher 
Bedarf durch neue Anforderungen in den Bereichen 
Inklusion, Ganztagsangebote und Sprachförde-
rung (ebd.). Die Länder versuchen gegenzusteuern, 
indem sie zusätzliche Lehrkräfte gewinnen und die 
Qualifizierungswege flexibilisieren (ebd.). Klemm 
(2022: 30–31) kritisiert jedoch, dass die KMK den 
künftigen Lehrkräftebedarf zu niedrig berechne. 
Insbesondere die Folgen des Ausbaus von Ganz-
tagsangeboten an Grundschulen, die Fortschritte 
auf dem Weg zu einer inklusiven Schule sowie der 
steigende Förderbedarf in sogenannten „Brenn-
punktschulen“ seien nicht hinreichend berücksich-
tigt. In jedem Fall ist der Handlungsdruck erheblich: 
67 Prozent der Schulleitungen sehen den Fachkräf-
temangel als größte Herausforderung ihrer Schule, 
in sozial benachteiligten Schulen sind es sogar 80 
Prozent der Schulleitungen (Robert Bosch Stiftung 
2023: 7). 

Der Prozessindikator „Anzahl der Schüler*innen 
je Lehrkraft“ bezieht sich auf das Verhältnis an 

allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
im Jahr 2023 und basiert auf der KMK-Schulsta-
tistik. Zur Berechnung wird die Gesamtzahl der 
Schüler*innen ins Verhältnis zur Zahl der Vollzeit-
lehrkrafteinheiten gesetzt (vgl. Stegemann/Ohl-
meier 2019: 106). Bundesweit liegt das Verhältnis 
mit 14,2 Schüler*innen je Lehrkraft auf dem Niveau 
von 2018. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch 
zum beschriebenen Lehrkräftemangel: Aufgrund 
steigender Anforderungen – etwa durch den Aus-
bau ganztägiger Schulangebote und den ab 2026 
geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
im Primarbereich – wären eigentlich mehr Lehrkräf-
te pro Schüler*in erforderlich. Zwischen den Bun-
desländern bestehen deutliche Unterschiede. Am 
günstigsten ist das Verhältnis in Berlin mit durch-
schnittlich 13,5 Schüler*innen je Lehrkraft, gefolgt 
von Brandenburg (13,6) und Hamburg (13,7). Am 
ungünstigsten ist die Relation in Mecklenburg-Vor-
pommern (15,2), Sachsen (15,1) und Rheinland-
Pfalz (14,8). Dabei variieren die Werte je nach ein-
bezogener Schulform (Primarstufe, Sekundarstufe 
I und II, allgemeinbildende und berufliche Schulen, 
Förderschulen und Vorschulbereich). 

Anteil Neuntklässler*innen ohne Deutsch-Mindeststandards  
(erster Schulabschluss) 

Das Ziel von Bildung nach Artikel 29 UN-KRK 
besteht darin, jedes Kind in der Entwicklung sei-
ner Fertigkeiten, Lern- und sonstigen Fähigkei-
ten sowie in seiner Würde, Selbstschätzung und 
seinem Selbstvertrauen zu stärken (UN-Kinder-
rechtsausschuss 2001: Rn. 2). Auf die Verwirkli-
chung verschiedener Bildungsziele wird im vier-
ten Themencluster eingegangen. Das Erreichen 
bestimmter Kompetenzniveaus in der schulischen 
Bildung steht jedoch auch im Zusammenhang mit 
den in diesem Themencluster einbezogenen Indi-
katoren zur „Qualität von Bildungsinfrastruktur“. 
Zwar lassen sich aufgrund der Komplexität des Bil-
dungssystems und der vielfältigen Einflüsse auf 
Bildungsbiografien keine direkten Kausalzusam-
menhänge zwischen einzelnen Maßnahmen – bei-
spielsweise im frühkindlichen Bereich – und spä-
ter erworbenen Kompetenzen ziehen. Gleichwohl 
sollten sich Bemühungen zur Verbesserung der Bil-
dungsqualität mittel- und langfristig in den Kom-
petenzniveaus von Schüler*innen widerspiegeln. 

Im Startchancen-Programm wurde daher das Ziel 
formuliert, die Zahl der Schüler*innen, die die Min-
deststandards in Deutsch und Mathematik nicht 
erreichen, zu halbieren. Dies wäre eine Abkehr 
von aktuellen negativen Entwicklungen, die sich in 
den IQB-Bildungstrends zwischen 2009, 2015 und 
2022 für alle Länder und alle Kompetenzbereiche 
immer weiter verstärkt haben (Schneider/Boemmel 
2023: 95).

Der Ergebnisindikator „Anteil Neuntklässler*innen 
ohne Deutsch-Mindeststandards (erster Schul-
abschluss)“ basiert auf dem IQB-Bildungstrend, 
dem nationalen Bildungsmonitoring auf Grundla-
ge der Bildungsstandards der KMK. Mit den Aus-
wertungen bekommen die Länder Anhaltspunk-
te für die Ausgestaltung ihrer Bildungspolitik. Die 
Kompetenzmessung im Fach Deutsch erfolgt über 
Vergleichstests in den Bereichen Lesen, Zuhören 
und Orthografie (Rechtschreibung) (Schneider/
Boemmel 2023: 53). Für die Einbeziehung in den 
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Kinderrechte-Index wurden die drei Bereiche gleich 
gewichtet zusammengerechnet, und die Anteile 
derjenigen wurden betrachtet, die den Mindest-
standard für den ersten Schulabschluss im Fach 
Deutsch nicht erreichen. Der erste Schulabschluss, 
auch als Hauptschulabschluss bekannt, ist der ers-
te Abschluss der Sekundarstufe I in Deutschland 
und wird in der Regel am Ende der 9. Klasse erwor-
ben. Die IQB-Ergebnisse beziehen sich ausschließ-
lich auf Schüler*innen der 9. Klasse, die nach den 
einheitlichen Bildungsstandards unterrichtet wur-
den. Schüler*innen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf wurden nicht berücksichtigt (Schneider/
Boemmel 2023: 65).

Bundesweit verfehlten im Jahr 2022 18 Prozent der 
Schüler*innen der 9. Klasse den Mindeststandard 
im Kompetenzbereich Zuhören für den ersten allge-
meinbildenden Schulabschluss. Im Bereich Lesen 
lag der Anteil bei 15 Prozent, in der Orthografie bei 
8 Prozent. Im Ländervergleich zeigen sich deut-
liche Unterschiede (Abbildung 14). So verfehlten 

29 Prozent der Neuntklässler*innen in Bremen, 
25 Prozent in Berlin und 22 Prozent in Nordrhein-
Westfalen im Kompetenzbereich Zuhören den Min-
deststandard. Deutlich niedrigere Anteile wurden 
in Sachsen (12 Prozent), Sachsen-Anhalt, Bayern 
und Mecklenburg-Vorpommern (jeweils 13 Pro-
zent), Thüringen (14 Prozent) und Niedersachsen 
(15 Prozent) gemessen. Auch im Kompetenzbereich 
Lesen lagen die Werte in Bremen (24 Prozent), Ber-
lin (22 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (20 Pro-
zent) klar über dem Bundesdurchschnitt. Deutlich 
niedrigere Anteile verzeichneten Sachsen (8 Pro-
zent), Sachsen-Anhalt (9 Prozent), Thüringen (10 
Prozent) sowie Bayern, Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern (jeweils 12 Prozent). Im Kom-
petenzbereich Orthografie verfehlten 14 Prozent 
der Neuntklässler*innen in Bremen, 11 Prozent 
in Nordrhein-Westfalen und 10 Prozent in Berlin 
den Mindeststandard. Am niedrigsten waren die 
Anteile in Sachsen-Anhalt (5 Prozent) sowie in Bay-
ern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen (jeweils 6 Prozent).
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Stanat, Petra/Schipolowski, Stefan/Schneider, Rebecca/Weirich, Sebastian/Henschel, Sofie/Sachse, Karoline A. (Hrsg.) 2023: 
IQB-Bildungstrend 2022. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Zusatzmaterialien 
zum Berichtsband: Tabellen. 

Abbildung 14: Anteil Neuntklässler*innen, die im Jahr 2022 die Mindeststandards im Fach Deutsch für 
den Ersten Schulabschluss verfehlt haben
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Quelle: Stanat, Petra/Schipolowski, Stefan/Schneider, Rebecca/Weirich, Sebastian/Henschel, Sofie/Sachse, Karoline A. (Hrsg.) 2023: 
IQB-Bildungstrend 2022. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Zusatzmaterialien zum 
Berichtsband: Tabellen.

Abbildung 15: Anteil Neuntklässler*innen, die im Jahr 2022 die Mindeststandards im Fach Deutsch für 
den Mittleren Schulabschluss verfehlt haben 

Anteil Neuntklässler*innen ohne Deutsch-Mindeststandards  
(mittlerer Schulabschluss) 

Neben dem Anteil der Neuntklässler*innen, die 
die Mindeststandards im Fach Deutsch für den 
ersten allgemeinbildenden Schulabschluss ver-
fehlen, wird auch der Anteil derjenigen berück-
sichtigt, die die Anforderungen für den mittleren 
Schulabschluss nicht erreichen. Damit werden im 
Kinderrechte-Index beide Abschlussniveaus einbe-
zogen (zur Herleitung und Beschreibung siehe vor-
heriger Indikator). Der Ergebnisindikator „Anteil 
Neuntklässler*innen ohne Deutsch-Mindeststan-
dards (mittlerer Schulabschluss)“ basiert eben-
falls auf dem IQB-Bildungstrend, dem nationalen 
Bildungsmonitoring auf Grundlage der Bildungs-
standards der KMK. Bundesweit verfehlten im Jahr 
2022 34 Prozent der Schüler*innen der 9. Klasse 
die Mindeststandards im Fach Deutsch im Kom-
petenzbereich Zuhören für den mittleren Schulab-
schluss. Im Bereich Lesen waren es 33 Prozent, in 
der Orthografie 22 Prozent.

Im Vergleich der Bundesländer zeigen sich deut-
liche Unterschiede (Abbildung 15). Im Kompe-
tenzbereich Zuhören verfehlten in den Stadtstaa-
ten Bremen (49 Prozent) und Berlin (42 Prozent) 
sowie in Nordrhein-Westfalen (41 Prozent) deutlich 
mehr Schüler*innen den Mindeststandard als in 
Sachsen und Bayern (jeweils 28 Prozent) sowie in 
Sachsen-Anhalt (29 Prozent). Ähnliche Differenzen 
zeigen sich im Bereich Lesen: In Bremen verfehlten 
47 Prozent, in Berlin 41 Prozent und in Nordrhein-
Westfalen 39 Prozent der Neuntklässler*innen 
den Mindeststandard für den mittleren Schulab-
schluss. Deutlich niedrigere Werte wiesen Sachsen 
(23 Prozent) sowie Bayern und Sachsen-Anhalt 
(jeweils 27 Prozent) auf. Im Kompetenzbereich 
Orthografie reichten die Anteile von 36 Prozent in 
Bremen bis zu 17 Prozent in Bayern.
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III.	Bildung auf Grundlage von 
Chancengleichheit

In Artikel 28 Abs. 1 UN-KRK ist die Verwirklichung 
des Kinderrechts auf Bildung auf Grundlage von 
Chancengleichheit festgeschrieben. Chancen-
gleichheit in der Bildung bedeutet, dass die Bil-
dungsergebnisse von Schüler*innen nicht mit 
der zugeschriebenen oder faktischen Herkunft 
oder mit wirtschaftlichen und sozialen Umstän-
den zusammenhängen, die sie selbst nicht beein-
flussen können (OECD 2018: 13). Daher erfor-
dert Artikel 28 UN-KRK gezielte Maßnahmen, um 
bestehenden Ungleichheiten und Diskriminierun-
gen im Bildungssystem entgegenzuwirken (Lans-
down/Vaghri 2022: 253–254). In Deutschland ist 
der Bildungserfolg weiterhin eng mit der sozialen 
Lage der Familie verbunden. Dabei sind bedeut-
same Überschneidungen mit den Einflussfaktoren 
(familiäre) Einwanderungsgeschichte bzw. Migra-
tionshintergrund zu beachten. Denn diese hängen 
überproportional häufig mit sozialen, finanziel-
len oder bildungsbezogenen Risikolagen zusam-
men (Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Antirassismus 2023: 50). Unterschiede in den Bil-
dungschancen ergeben sich dabei nicht primär aus 
dem Migrationsstatus selbst, sondern aus dessen 
Wechselwirkungen mit sozioökonomischen Fakto-
ren (ebd.). Der Zusammenhang sozioökonomischer 

Faktoren und Chancenungleichheit ist in Deutsch-
land weiterhin gravierend. Beispielsweise zeigen 
Auswertungen des nationalen Bildungsmonito-
rings, dass Jugendliche und junge Erwachsene mit 
formal gering qualifizierten Eltern seltener Abitur 
machen (43 Prozent im Vergleich zu 74 Prozent der-
jenigen ohne dieses Merkmal) und deutlich selte-
ner ein Studium beginnen (32 Prozent gegenüber 
61 Prozent) (Autor:innengruppe Bildungsberichter-
stattung 2024: 338–339).

In diesem Themencluster „Bildung auf Grundla-
ge von Chancengleichheit“ werden ausgehend 
von der Analyse folgende ausgewählte Indikato-
ren betrachtet. Der Vergleich der Personal-Kind-
Schlüssel in Kita-Gruppen mit und ohne Einglie-
derungshilfe dient zur Analyse, inwiefern in den 
Bundesländern gezielte Fördermaßnahmen Wir-
kung entfalten, die Kinder mit Eingliederungshil-
fe zugutekommen sollen. Die Ergebnisindikatoren 
auf Grundlage des nationalen Bildungsmonitorings 
zielen darauf ab zu untersuchen, inwiefern struk-
turelle Merkmale, wie der soziökonomische Hinter-
grund sowie kulturelles Kapital, sich in den Bun-
desländern auf Bildungskompetenzen auswirken 
(Abbildung 16).

Abbildung 16: Themencluster – Bildung auf Grundlage von Chancengleichheit

 Strukturindikator

 Prozessindikator

 Ergebnisindikator

Vergleich Personal-Kind-Schlüssel in Kita-
Gruppen mit und ohne Eingliederungshilfe

Einfluss des sozioökonomischen Status 
auf Kompetenzen im Fach Deutsch

Einfluss des kulturellen Kapitals auf 
Kompetenzen im Fach Deutsch
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Vergleich Personal-Kind-Schlüssel in Kita-Gruppen mit und ohne 
Eingliederungshilfe

Die Verwirklichung des Rechts auf Bildung auf 
Grundlage von Chancengleichheit nach Artikel 28 
UN-KRK und Artikel 24 UN-BRK erfordert, dass alle 
Kinder Anspruch auf inklusive Bildung haben und 
dafür die notwendige individuelle Unterstützung 
erhalten. Nach Artikel 5 Abs. 3 UN-BRK müssen die 
Vertragsstaaten zur Förderung der Gleichberech-
tigung alle geeigneten Schritte unternehmen, um 
die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen 
sicherzustellen. Dies gilt auch für die frühkindliche 
Bildung im Rahmen der Kindertagesbetreuung, die 
wesentlich zum Wohlergehen und zur Entwicklung 
von Kindern mit Behinderungen beitragen kann 

(UN-Kinderrechtsausschuss 2006: 65). Ein zent-
rales Instrument ist dabei die Eingliederungshil-
fe. Anspruch darauf haben Kinder mit einer (dro-
henden) körperlichen oder geistigen Behinderung 
sowie Kinder mit (drohender) seelischer Behinde-
rung im Sinne des SGB VIII oder des SGB IX. Mit 
der Eingliederungshilfe soll Kindern mit Förderbe-
darfen ermöglicht werden, gleichberechtigt an der 
Gesellschaft teilzuhaben. Zugleich soll ihre Bil-
dung und Entwicklung so gefördert werden, dass 
sie größtmögliche Selbstständigkeit erreichen 
können.
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Abbildung 17: Personal-Kind-Schlüssel in Kita-Gruppen mit und ohne Eingliederungshilfe im Jahr 2023 
im Vergleich
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Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik erfasst 
Kinder, die in einer Kita eine Eingliederungshil-
fe nach SGB VIII oder SGB IX aufgrund mindestens 
einer Behinderung erhalten. Dies kann eine körperli-
che, geistige oder drohende seelische Behinderung 
(einschließlich Entwicklungsverzögerungen) sein. 
Der Prozessindikator „Vergleich Personal-Kind-
Schlüssel in Kita-Gruppen mit und ohne Eingliede-
rungshilfe“ zeigt, wie stark sich die Personal-Kind-
Schlüssel in Kita-Gruppen für Kinder ab 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt in den Bundesländern unterschei-
den. Je größer der Unterschied, desto eher ist davon 
auszugehen, dass gezielte Maßnahmen zur besse-
ren Personalausstattung in Gruppen mit Kindern 
mit Eingliederungshilfe Wirkung entfalten. Neben 
dem Vergleich mit Gruppen ohne Kinder mit Einglie-
derungshilfe gilt auch: Je mehr Personal pro Kind 
in einer Gruppe zur Verfügung steht, desto besser 
lassen sich Unterstützung und individuelle Förde-
rung gewährleisten. Daher wurden für die Berech-
nung im Kinderrechte-Index sowohl der Unterschied 
der Personal-Kind-Schlüssel als auch der Personal-
Kind-Schlüssel in Gruppen mit Kindern mit Einglie-
derungshilfe zu gleichen Teilen berücksichtigt.

In Abbildung 17 sind beide Personal-Kind-Schlüs-
sel für das Jahr 2023 dargestellt. Bundesweit kom-
men in Kita-Gruppen für Kinder ab 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt mit mindestens einem Kind mit 
Eingliederungshilfe(n) durchschnittlich 1,9 Kinder 
weniger auf eine pädagogische Fachkraft. Am 
stärksten ist der Unterschied in Mecklenburg-Vor-
pommern: Dort entfallen 4,7 Kinder weniger auf 
eine Fachkraft, wenn in der Gruppe mindestens ein 
Kind Eingliederungshilfe erhält. Allerdings liegt der 
Personal-Kind-Schlüssel dort bei 7,7 und damit über 
dem Bundesdurchschnitt für solche Gruppen. In Nie-
dersachsen ist der Schlüssel um 3,7 und in Thürin-
gen um 2,9 Kinder geringer. Nur geringe Unterschie-
de zeigen sich in Baden-Württemberg (0,4), Berlin 
(0,9) und im Saarland (0,9). Auch beim Vergleich der 
Personal-Kind-Schlüssel in Gruppen mit mindestens 
einem Kind mit Eingliederungshilfe gibt es erheb-
liche Unterschiede. Niedersachsen weist im Jahr 
2023 den besten Wert auf: Hier kommen lediglich 4 
Kinder auf eine pädagogische Fachkraft – deutlich 
günstiger als der bundesweite Durchschnitt von 6,4 
Kindern pro Fachkraft. Am ungünstigsten sind die 
Verhältnisse im Saarland (8,6) und in Sachsen (8,8). 

Einfluss des sozioökonomischen Status auf Kompetenzen im Fach Deutsch

Der UN-Kinderrechtsausschuss (2022: Rn. 10) hat 
den Vertragsstaat Deutschland aufgefordert, Daten 
in allen Bereichen der UN-KRK nach relevanten 
Merkmalen – unter anderem nach dem sozioöko-
nomischen Hintergrund – aufzuschlüsseln. Zahlrei-
che nationale und internationale Schulleistungs-
studien zeigen, dass der soziale Hintergrund von 
Familien erheblichen Einfluss auf die durchschnitt-
lich erreichten Kompetenzen von Schüler*innen in 
Deutschland hat. Dies belegen auch die Ergebnisse 
des nationalen Bildungsmonitorings, etwa die IQB-
Bildungstrends für die Primarstufe und die Sekun-
darstufe I (Stubbe et al. 2023: 171; Niemietz et al. 
2023: 295). Jugendliche aus Familien mit höherem 
sozioökonomischem Status erreichen demnach 
im Durchschnitt bessere Kompetenzen als Gleich-
altrige aus Familien mit geringerem Status. Die-
ser Zusammenhang ist seit der ersten PISA-Studie 
vor rund 25 Jahren bekannt und hat bildungspoliti-
sche Debatten sowie Maßnahmen der Länder und 
der KMK ausgelöst. Dennoch ist es bislang kaum 
gelungen, die Wirkung sozialer Ungleichheiten zu 
verringern (Niemietz et al. 2023: 261).

Der Ergebnisindikator „Einfluss des sozioöko-
nomischen Status auf Kompetenzen im Fach 
Deutsch“ ergänzt die Indikatoren zu den erreich-
ten Mindeststandards für den ersten und mittle-
ren Schulabschluss im vorherigen Themencluster 
und macht sichtbar, wie stark die Kompetenzen 
von Schüler*innen in Deutsch in den Bundeslän-
dern durch den sozioökonomischen Status geprägt 
sind. Grundlage ist die Berechnung des sozialen 
Gradienten im IQB-Bildungstrend, der den Zusam-
menhang zwischen dem sozioökonomischen Sta-
tus der Familie und den erreichten Kompetenzen 
beschreibt (Niemietz et al. 2023: 263). Dieser wird 
mithilfe des international vergleichbaren Index ISEI 
(International Socio-Economic Index) auf Basis des 
Elternfragebogens ermittelt (ebd.). Einfache Tätig-
keiten wie Hilfsarbeiten sind mit niedrigen, hoch-
qualifizierten Berufen wie Richter*innen mit hohen 
Werten verknüpft (ebd.). Für die Analyse wird jeweils 
der höchste Wert eines Elternteils, der sogenann-
te Highest ISEI (HISEI), berücksichtigt (ebd.). Der 
soziale Gradient gibt an, wie viele Kompetenzpunk-
te Schüler*innen im Durchschnitt zusätzlich errei-
chen, wenn ihr HISEI um eine Standardabweichung 
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über dem Mittelwert liegt. Je höher der Gradient, 
desto stärker ist der Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und Kompetenzniveau. Verein-
facht gesagt zeigt der soziale Gradient, wie viele 
Kompetenzpunkte Schüler*innen im Schnitt mehr 
erreichen, wenn ihre Eltern einen höheren sozio-
ökonomischen Status als der Durchschnitt haben 
(eine Standardabweichung darüber).

Bundesweit lag der soziale Gradient 2022 im 
Bereich „Zuhören“ bei 44 Punkten, im Bereich 
„Lesen“ bei 39 und in „Orthografie“ bei 37 Punk-
ten. Gegenüber 2015 bedeutet dies in allen Berei-
chen eine Zunahme der sozialen Disparitäten um 
rund zehn Punkte (Niemietz et al. 2023: 272). Zur 
inhaltlichen Einordnung ist zu berücksichtigen, 

dass der grobe durchschnittliche jährliche Lernzu-
wachs im Kompetenzbereich Lesen bei 20 Punk-
ten und in den Bereichen Zuhören sowie Orthogra-
fie im Fach Deutsch bei 15 Punkten liegt (Niemietz 
et al. 2023: 275). Zwischen den Ländern bestehen 
deutliche Unterschiede: Beim Lesen beträgt der 
Wert in Brandenburg 28 Punkte, Mecklenburg-Vor-
pommern 30, in Berlin 44 und in Bayern 43 Punkte. 
Im Bereich Zuhören reichen die Werte von 31 Punk-
ten in Mecklenburg-Vorpommern bis 52 in Berlin. 
Bei Orthografie verzeichnet Mecklenburg-Vorpom-
mern mit 27 Punkten den niedrigsten Wert. In Ber-
lin, Hessen und Nordrhein-Westfalen ist mit jeweils 
40 Punkten der Einfluss des sozioökonomischen 
Status am größten. 
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Ohne Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf/keine Ergebnisse für HH (fehlende Daten > 30 Prozent).

Quelle: Stanat, Petra/Schipolowski, Stefan/Schneider, Rebecca/Weirich, Sebastian/Henschel, Sofie/Sachse, Karoline A. (Hrsg.) 2023: 
IQB-Bildungstrend 2022. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Zusatzmaterialien zum 
Berichtsband: Tabellen.

Der soziale Gradient zeigt, wie viele Kompetenzpunkte Schüler*innen im Schnitt mehr erreichen, wenn ihre Eltern 
einen höheren sozioökonomischen Status als der Durchschnitt haben (eine Standardabweichung darüber).

Abbildung 18: Soziale Gradienten für die Kompetenzbereiche Lesen, Zuhören und Orthografie bei 
Neuntklässler*innen im Unterrichtsfach Deutsch	
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Einfluss des kulturellen Kapitals auf Kompetenzen im Fach Deutsch

Ein struktureller Einflussfaktor auf den Kompe-
tenzerwerb im Fach Deutsch ist neben dem sozio-
ökonomischen Status das kulturelle Kapital von 
Familien, das erworbenes Wissen und Fähigkeiten 
umfasst (Niemietz et al. 2023: 264). Das kulturel-
le Kapital wird im IQB-Bildungstrend wie in weite-
ren Studien auf Grundlage der Anzahl von Büchern 
im Haushalt gebildet. Dieser Indikator ist trotz der 
größeren Verfügbarkeit von E-Books weiterhin 

aussagekräftig (Heppt et al. 2022: 921). Es beste-
hen Zusammenhänge mit den anderen Indikatoren, 
die den soziökonomischen Status einer Familie 
beschreiben, wie der höchste Bildungsabschluss 
oder der Beruf der Eltern (ebd.). Gleichzeitig trägt 
der Indikator der Anzahl der Bücher im Haushalt, 
auch unter Berücksichtigung der weiteren Indika-
toren, eigenständig zur Erklärung schulischer Leis-
tungen bei (ebd.).
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Lesen Zuhören Orthografie

Keine Ergebnisse für HH und SL (fehlende Daten > 30 Prozent).

Quelle: Stanat, Petra/Schipolowski, Stefan/Schneider, Rebecca/Weirich, Sebastian/Henschel, Sofie/Sachse, Karoline A. (Hrsg.) 2023: 
IQB-Bildungstrend 2022. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Zusatzmaterialien zum 
Berichtsband: Tabellen; eigene Berechnung der Kompetenzunterschiede

Dargestellt sind die Kompetenzunterschiede zwischen Schüler*innen aus Haushalten mit mehr als 100 
Büchern und solchen mit höchstens 100 Büchern.

Abbildung 19: Kompetenzunterschiede bei Neuntklässler*innen im Unterrichtsfach Deutsch nach 
kulturellem Kapital
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Auf Grundlage der Ergebnisse des IQB-Bildungs-
trends 2022 wurde der Ergebnisindikator „Ein-
fluss des kulturellen Kapitals auf Kompetenzen im 
Fach Deutsch“ gebildet. Dabei wurden auf Basis 
der Selbstauskünfte der Schüler*innen die mittle-
ren Kompetenzwerte zweier Gruppen gegenüber-
gestellt: Haushalte mit maximal 100 Büchern und 
Haushalte mit mehr als 100 Büchern. Während 
beide Gruppen in den Erhebungen von 2009 und 
2015 noch annähernd gleich groß waren, stieg der 
Anteil der Schüler*innen aus Haushalten mit maxi-
mal 100 Büchern im Jahr 2022 auf rund 60 Prozent 
(Niemietz et al. 2023: 265). Im Folgenden werden 
die Unterschiede der Kompetenzmittelwerte die-
ser beiden Gruppen dargestellt. Die bundeswei-
ten Ergebnisse des IQB-Bildungstrends (2022) ver-
deutlichen den erheblichen Einfluss des kulturellen 
Kapitals auf die Leistungen im Fach Deutsch. Die 
Unterschiede zwischen den Gruppen übersteigen 
vielfach den Lernzuwachs, der am Ende der Sekun-
darstufe I innerhalb eines Schuljahres zu erwarten 
wäre (Niemietz et al. 2023: 276). Im Kompetenz-
bereich Lesen erreichten Neuntklässler*innen mit 
mehr als 100 Büchern im Haushalt durchschnitt-
lich 530 Punkte, während jene mit maximal 100 
Büchern 448 Punkte erzielten – ein Unterschied 

von 82 Punkten. Im Kompetenzbereich Zuhören 
beträgt die Differenz 92 Punkte, in der Orthogra-
fie 77 Punkte. Zur inhaltlichen Einordnung ist auch 
hier zu nennen, dass der grobe durchschnittliche 
jährliche Lernzuwachs im Kompetenzbereich Lesen 
bei 20 Punkten und in den Bereichen Zuhören 
sowie Orthografie im Fach Deutsch bei 15 Punkten 
liegt (Niemietz et al. 2023: 275).

Ein Vergleich dieser Kompetenzunterschiede nach 
Bundesländern erlaubt Rückschlüsse auf Ungleich-
heiten in den jeweiligen Schulsystemen. Für die Auf-
nahme in den Kinderrechte-Index werden die Diffe-
renzen zwischen den mittleren Kompetenzwerten 
der beiden Gruppen in den Bereichen Lesen, Zuhö-
ren und Orthografie addiert. Die Ergebnisse zei-
gen deutliche Unterschiede zwischen den Ländern 
(Abbildung 19). Im Kompetenzbereich Lesen reicht 
die Spannweite von 56 Punkten in Schleswig-Hol-
stein bis zu 112 Punkten im Stadtstaat Berlin. Auch 
in der Orthografie weist Schleswig-Holstein mit 
51 Punkten die geringste und Berlin mit 93 Punk-
ten die größte Differenz auf. Im Kompetenzbereich 
Zuhören beträgt der Unterschied in Mecklenburg-
Vorpommern 68 Punkte, während er in Berlin 122 
Punkte erreicht.
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IV.	 Vermittlung von Bildungsinhalten und 
-zielen im Einklang mit den Kinderrechten

Die in den fünf Unterabsätzen des Artikel 29 Abs. 
1 UN-KRK dargelegten Ziele sind: die ganzheitliche 
Entfaltung des vollen Potenzials des Kindes (Arti-
kel 29 Abs. 1a UN-KRK), einschließlich der Vermitt-
lung der Achtung der Menschenrechte (Artikel 29 
Abs. 1b UN-KRK), eines erhöhten Maßes an Identi-
tät und Zugehörigkeit (Artikel 29 Abs. 1c UN-KRK), 
seiner Sozialisation und Interaktion mit anderen 
(Artikel 29 Abs. 1d UN-KRK) sowie mit der Umwelt 
(Artikel 29 Abs. 1e UN-KRK). Das Verständnis von 
Bildung geht über die reine Wissensvermittlung 
hinaus: Bildung muss so gestaltet und angeboten 
werden, dass sie das Spektrum der in der UN-KRK 
verankerten spezifischen ethischen Werte – ein-
schließlich der Bildung für Frieden, Toleranz und 
Achtung der natürlichen Umwelt – in integrierter 
und ganzheitlicher Weise fördert und in der Schu-
le gelebt wird (UN-Kinderrechtsausschuss 2001: 
Rn. 13). Demnach soll das Bildungssystem nicht 
nur auf die Vermittlung von Grundfertigkeiten wie 
Lesen und Rechnen, sondern auch von Lebensfer-
tigkeiten ausgerichtet sein (ebd.: Rn. 9). 

Der UN-Kinderrechtsausschuss (2022: Rn. 37) 
hat in seinen Abschließenden Bemerkungen zum 
letzten Staatenbericht Deutschlands die Bundes-
länder aufgefordert, ihre Anstrengungen zur För-
derung einer Kultur der Menschenrechte und des 
friedlichen Miteinanders im Bildungswesen zu 

verstärken. Vor dem Hintergrund des vergleichs-
weise geringen Bekanntheitsgrads der Kinderrech-
te (vgl. Auswertung des Indikators im Teilindex 
„Recht auf Beteiligung“) betonte er zudem die Not-
wendigkeit, dass alle Fachkräfte, die für und mit 
Kindern arbeiten – insbesondere in den Bereichen 
Bildung, Sozialarbeit, Migration und Justiz – sys-
tematisch zu Kinderrechten geschult werden (ebd.: 
Rn. 12). Um dies zu erreichen, sollte die Menschen-
rechtsbildung in die Lehrpläne relevanter Berufs-
gruppen aufgenommen, die Forschung in diesem 
Bereich finanziell unterstützt und durch geeigne-
te Anreize gefördert werden (ebd.: Rn. 37). Darü-
ber hinaus sollte die Menschenrechtsbildung als 
Bildungsziel in den Schulgesetzgebungen veran-
kert, geeignete Materialien ausgearbeitet und die 
notwendige Unterstützung der Lehrkräfte für den 
Unterricht zu Kinderrechten sichergestellt werden 
(ebd.).

Menschen- und Kinderrechtsbildung ist stets auch 
Demokratiebildung. Nach der Definition des Euro-
parates handelt es sich dabei um „Aktivitäten mit 
dem Ziel, Lernende vor allem zu befähigen, ihre 
demokratischen Rechte und Pflichten wahrzuneh-
men und zu verteidigen, den Wert von Vielfalt zu 
schätzen und im demokratischen Leben eine akti-
ve Rolle zu übernehmen“ (BMFSFJ 2020: 8). In den 
Bundesländern gibt es heterogene rechtliche und 

Kooperationsverbund „Demokratiebildung im Kindesalter“

Mit Beginn der neuen Förderperiode des Bun-
desprogramms „Demokratie leben!“ 2025 hat 
sich der Kooperationsverbund „Demokratiebil-
dung im Kindesalter“ gebildet. Er bündelt die 
Expertise von sechs Partnern, darunter das 
Deutsche Kinderhilfswerk, und entwickelt eine 
bundeszentrale Infrastruktur zur Demokratie-
bildung im Kindesalter. Als Service- und Ver-
netzungsstelle stärkt der Verbund Demokratie-
bildung in Kita, Grundschule und Ganztag und 

unterstützt Fachkräfte bei der Gestaltung demo-
kratischer Lern- und Lebensorte. Von 2020 bis 
2024 war das Deutsche Kinderhilfswerk Teil des 
Kompetenznetzwerkes „Demokratiebildung im 
Kindesalter“. Dessen fachliche Grundlagen, For-
schungen und Materialien bilden nun eine wich-
tige Basis für die Arbeit im neuen Verbund.

Mehr Infos unter: www.demokratiebildung-im-
kindesalter.de

https://www.demokratiebildung-im-kindesalter.de
https://www.demokratiebildung-im-kindesalter.de
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programmatische Vorgaben in Kita- und Schulge-
setzen, Bildungsplänen, ergänzenden Empfehlun-
gen sowie den Rahmenlehrplänen für Grundschu-
len zur kinderrechtsbasierten Demokratiebildung 
im frühkindlichen Bereich und in Grundschulen 
(Kraft et al. 2022). In der Pilotstudie Kinderrech-
te-Index (2019) wurde die „Verankerung von Kin-
derrechten in Bildungs- und Rahmenplänen für 
Kitas“ als Strukturindikator einbezogen. Hier gab 
es in den letzten Jahren eine sehr positive Entwick-
lung, und mittlerweile weisen alle Bildungspläne 
zumindest Bezüge zu den Kinderrechten auf (siehe 
Beispiel guter Praxis). Für den Bereich der Grund-
schulen hat die KMK (2024: 14) einen verbindli-
chen und einheitlichen Rahmen verabschiedet, 
der auch die Demokratiebildung als fachübergrei-
fende Kompetenz vorschreibt. Die Umsetzung wird 

vor allem durch den Fachkräftemangel erschwert, 
der im Themencluster „Qualität von Bildungsinfra-
struktur“ beleuchtet wird. Aufgrund der dynami-
schen Entwicklungen im Feld der rechtlichen Vor-
gaben und Empfehlungen durch Bildungspläne, 
Rahmenlehrpläne und Gesetze wurde von einer 
Indikatorenbildung abgesehen. Hier kann auf den 
Kooperationsverbund „Demokratiebildung im Kin-
desalter“ verwiesen werden, der regelmäßig fach-
liche Grundlagen, Forschungen und Materialien 
zur Umsetzung von Demokratiebildung bereitstellt 
(Infobox).

Das Themencluster „Vermittlung von Bildungsin-
halten und -zielen im Einklang mit den Kinderrech-
ten“ fokussiert zum einen auf die Vermittlung ver-
schiedener Bildungsziele im Unterricht. Ein erster 

  Beispiele guter Praxis

Kinderrechtsbasierter Bildungsplan des Landes Brandenburgs

Der Bildungsplan Brandenburg – Erweiterte 
Grundsätze elementarer Bildung ist als Bei-
spiel guter Praxis besonders kinderrechts- 
und praxisbasiert hervorzuheben. Zentrale 
Leitlinien sind Kinderschutz, Beteiligung und 
Beschwerdemöglichkeiten. Ein Schwerpunkt 
liegt auf der pädagogischen Gestaltung von All-
tagssituationen wie Essen, Spielen oder Kon-
fliktbewältigung. Der Plan wurde gemeinsam 

mit Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen 
entwickelt, gibt konkrete Beispiele und bezieht 
die Kinderperspektive ein. Das Land Branden-
burg unterstützt die Umsetzung durch Fortbil-
dungen, Modellprojekte und eine Online-Platt-
form.

Mehr Infos unter:  
www.bildungsplan-brandenburg.de 

Abbildung 20: Themencluster – Vermittlung von Bildungsinhalten und -zielen im Einklang mit den 
Kinderrechten

 Strukturindikator

 Prozessindikator

 Ergebnisindikator

Barrieren für digita-
les Lehren und Lernen

Bedeutung der Bildungsziele 
in der Schule

Wahrgenommene Medienbildung in 
der Schule bei Schüler*innen

http://www.bildungsplan-brandenburg.de
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Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung verschiede-
ner Bildungsziele im Unterricht, die auf Grundla-
ge der Kinder- und Jugendumfrage (2024) für den 
Kinderrechte-Index erhoben wurden. Ein zweiter 
Schwerpunkt liegt auf kinderrechtsbasierter Medi-
enbildung. Dafür werden die Barrieren für digitales 

5	  Weiterführende Informationen zur Kinder- und Jugendumfrage (2024) sind in der Beschreibung zur Methodik zu finden.  
Abrufbar unter: www.dkhw.de/kinderrechte-index.

Lehren und Lernen und die wahrgenommene Medi-
enbildung bei Schüler*innen einbezogen. Zudem 
wird auf die Bedeutung der Medienkompetenzver-
mittlung durch ihre Umsetzung im Unterricht einge-
gangen (Abbildung 20).

Bedeutung der Bildungsziele in der Schule

Auf Grundlage der eingangs vorgestellten Bildungs-
ziele und unter Beteiligung des Kinder- und Jugend-
beirates des Deutschen Kinderhilfswerkes wurde 
eine Reihe zentraler Themen ausgewählt, die aus 
kinderrechtlicher Perspektive in der Schule eine 
Rolle spielen sollten. In der Kinder- und Jugendum-
frage (2024) zum Kinderrechte-Index wurden die 
10- bis 17-Jährigen befragt, welche Bedeutung die-
se Themen bislang bei ihnen in der Schule hatten.5 

Dabei ist die Vermittlung nicht auf den Unterricht 
beschränkt. Der UN-Kinderrechtsausschuss (2016: 
Rn. 72) hebt die Notwendigkeit einer kindzentrier-
ten, kinderfreundlichen und ermächtigenden Bil-
dung hervor und betont die Bedeutung einer stär-
ker kooperativen und partizipativen Pädagogik. 
Lehrpläne sollten daher auch Schwerpunkte auf 
erfahrungsbasiertes Lernen, Erkundung und das 
Ausloten von Grenzen setzen (ebd.). Die Ergebnisse 
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Ungleiche Behandlung von Mädchen/
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Kinder- und Jugendumfrage (2024) durchgeführt von Verian im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerkes

Frage: „Welche Bedeutung hatten die folgenden Themen bisher bei dir in der Schule?“

Abbildung 21: Bedeutung der Bildungsziele im Unterricht, bundesweit

http://www.dkhw.de/kinderrechte-index
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der Umfrage geben Aufschluss darüber, inwieweit 
rechtliche und programmatische Vorgaben zu Bil-
dungsinhalten tatsächlich bei den Schüler*innen 
ankommen.

Auf Grundlage der Kinder- und Jugendumfrage (2024) 
wurde der Ergebnisindikator „Bedeutung der Bil-
dungsziele in der Schule“ entwickelt. Die Themen 
„Menschenrechte“ und „Kinderrechte“ leiten sich 

unmittelbar aus den Bildungszielen ab, wonach die 
Grundsätze der Menschenrechte zu vermitteln sind 
(Artikel 29 Abs. 1 b)). Zudem soll Bildung auf ein ver-
antwortungsbewusstes Leben, unter anderem im 
Geist der Toleranz und der Gleichberechtigung der 
Geschlechter, vorbereiten (Artikel 29 Abs. 1 d)). Dar-
aus wurden die Themen „Ungleiche Behandlung von 
Mädchen/Frauen“, „Vielfalt der Geschlechter“, „Ras-
sismus“ und „Antisemitismus“ abgeleitet, die zur 

Mittelwertindizes der Länder nach Antwortmöglichkeiten: Sehr große, eher große, eher geringe, sehr geringe Bedeutung, keine

Kinder- und Jugendumfrage (2024) durchgeführt von Verian im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerkes

Frage: „Welche Bedeutung hatten die folgenden Themen bisher bei dir in der Schule?“
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Abbildung 22: Bedeutung der Bildungsziele in der Schule, nach Bundesländern
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Umsetzung der Bildungsziele in der Schule behandelt 
werden müssen. Diese Themen, die eng mit Formen 
von Intoleranz verknüpft sind, sollten im Unterricht 
ausdrücklich angesprochen werden (UN-Kinder-
rechtsausschuss 2001: Rn. 11). Für die Kinder und 
Jugendlichen im Beirat war es darüber hinaus wichtig, 
dass im Unterricht auch „aktuelle politische Ereignis-
se“ sowie „Armut“ thematisiert werden.

Im bundesweiten Ergebnis der Kinder- und Jugend-
umfrage (2024) hatten „aktuelle politische Ereig-
nisse“ (60 Prozent) und „Rassismus“ (59 Prozent) 
im Vergleich die größte Bedeutung (Abbildung 21). 
Auch beim Thema „Menschenrechte“ (53 Prozent) 
zeigt sich eine mehrheitlich hohe Relevanz. Gerin-
gere Bedeutung messen die Befragten hingegen 
den Themen „Kinderrechte“ (39 Prozent), „Anti-
semitismus“ (34 Prozent), „Ungleiche Behand-
lung von Mädchen/Frauen“ (34 Prozent), „Viel-
falt der Geschlechter“ (30 Prozent) und „Armut“ 
(28 Prozent) bei. Hier gibt jeweils eine Mehrheit 

an, dass diese Themen bislang eine eher geringe, 
sehr geringe oder keine Rolle spielen. Im Länder-
vergleich zeigen sich bei diesem Ergebnisindika-
tor nur geringe Unterschiede. Für die Berechnung 
im Index werden alle Themen zu Mittelwertindizes 
zusammengeführt, die in Abbildung 22 dargestellt 

sind. Hier zeigt sich, dass Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz und das Saarland nahezu 
gleichauf liegen. Eine etwas geringere Bedeutung 
scheinen die abgefragten Bildungsziele hingegen 
in Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen-Anhalt und Hessen zu haben. 

Barrieren für digitales Lehren und Lernen

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Ver-
mittlung digitaler Kompetenzen in der Schule (sie-
he ausführlich nächster Indikator). Als Vorausset-
zung sollten die Vertragsstaaten gleichmäßig in 
die technologische Infrastruktur der Schulen und 
anderer Lernumgebungen investieren, um eine 
ausreichende Anzahl an Computern, schnelle und 
funktionierende Internetverbindungen, bildungs-
technologisch und mediendidaktisch geschul-
te Lehrkräfte sowie Wartung und IT-Support von 
Schultechnologien sicherzustellen (UN-Kinder-
rechtsausschuss 2016: 101). Mit dem DigitalPakt 
Schule hat der Bund im Förderzeitraum von 2019 
bis 2024 insgesamt rund fünf Milliarden Euro für 
die Digitalisierung von allgemeinbildenden Schu-
len bereitgestellt. Diese haben zu Verbesserungen 
geführt: So zeigt sich eine deutliche Steigerung 
des Einsatzes von Tablets und Whiteboards in der 
Schule (Feierabend et al. 2025: 50). Zum Redak-
tionsschluss des Kinderrechte-Index war jedoch 
noch keine finale Einigung zwischen Bund und 
Ländern über die Finanzierung und Ausgestaltung 
eines Digitalpakets Schule 2.0 (2024 bis 2030) 
getroffen.

Der Prozessindikator „Barrieren für digitales 
Lehren und Lernen“ basiert auf einer Befragung 

von Schulleitungen zur technischen Ausstattung 
ihrer Schule im Rahmen des IQB-Bildungstrends 
2022, dem nationalen Bildungsmonitoring. Abge-
fragt wurde, welche Faktoren den Einsatz digita-
ler Medien erschweren (Schipolowski et al. 2023: 
46). Trotz der dynamischen Entwicklung durch den 
DigitalPakt wurde der Indikator ausgewählt, um in 
zukünftigen Neuauflagen des Kinderrechte-Index 
Entwicklungen sichtbar zu machen. Zudem zei-
gen die Diskussionen um das Digitalpaket Schule 
2.0, dass weiterhin Barrieren für digitales Lehren 
und Lernen bestehen, insbesondere bei Weiter-
bildungen für Lehrkräfte sowie in der Administra-
tion und Wartung der digitalen Schulinfrastruk-
tur. Für 25 Prozent der Schulen bundesweit stellte 
im Jahr 2022 eine unzureichende Bandbreite oder 
Geschwindigkeit des Internetanschlusses ein star-
kes Hindernis dar, gefolgt von Problemen bei der 
Wartung der IT-Ausstattung (23 Prozent) und einem 
unzureichenden IT-Support (18 Prozent). Das Feh-
len von Computersoftware (9 Prozent) und einer 
leistungsfähigen E-Learning-Plattform (7 Prozent) 
wurde hingegen deutlich seltener als stark beein-
trächtigend wahrgenommen (Abbildung 23).

Im Ländervergleich zeigen sich deutliche Unter-
schiede. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist 

„Das Schulsystem sollte überdacht 
und mehr aktuelle Themen in den 

Unterricht aufgenommen werden.“ 
Bewertung des Kinder- und Jugendbeirates vom 

Deutschen Kinderhilfswerk
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Abbildung 23: Hindernisse, die das Lehren und Lernen mit digitalen Medien aus Sicht der Schule 
beeinträchtigen, bundesweit
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Quelle: Stanat, Petra/Schipolowski, Stefan/Schneider, Rebecca/Weirich, Sebastian/Henschel, Sofie/Sachse, Karoline A. (Hrsg.) 2023: 
IQB-Bildungstrend 2022. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Zusatzmaterialien zum 
Berichtsband: Tabellen.

jedoch zu berücksichtigen, dass die Befragungsda-
ten aufgrund teilweise hoher Anteile fehlender Wer-
te mit Vorsicht zu interpretieren sind (Schipolowski 
et al. 2023: 50). Auf dieser Grundlage scheint es in 
Bayern am wenigsten Barrieren für digitales Lehren 
und Lernen zu geben.6 So berichteten nur 14 Prozent 
der Schulen von starken Hindernissen durch einen 
ungenügenden Internetanschluss, 12 Prozent durch 
Probleme bei der Wartung der IT-Ausstattung und 
lediglich 4 Prozent durch einen unzureichenden IT-
Support. Deutlich negativer fielen die Rückmeldun-
gen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Thüringen aus. 

6	  Die Ergebnisse wurden für Bayern wegen 20 bis 30 Prozent fehlender Werte unter Vorbehalt veröffentlicht.

Die Unterschiede lassen sich am Beispiel des Inter-
netanschlusses verdeutlichen: In Sachsen-Anhalt 
gaben 42 Prozent und in Thüringen 43 Prozent der 
Schulen an, dass dieser ein starkes Hindernis für 
digitales Lehren und Lernen darstellt. In Berlin wur-
de neben dem Mangel an ausreichend leistungsstar-
ken Computern (33 Prozent) vor allem die Wartung 
der IT-Ausstattung (32 Prozent), ein unzureichender 
Internetanschluss (32 Prozent) sowie ein mangeln-
der technischer IT-Support (30 Prozent) als starke 
Hürden genannt.
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Abbildung 24: Hindernisse, die das Lehren und Lernen mit digitalen Medien aus Sicht der Schule 
beeinträchtigen, nach Bundesländern

Mittelwertindizes der Länder nach Antwortmöglichkeiten: Überhaupt nicht, sehr wenig, teilweise, stark

1 Aufgrund hoher Anteile fehlender Daten für den Schulleitungsfragebogen sollten die Ergebnisse nur mit großer Vorsicht interpretiert werden.
2 Die Befunde stehen aufgrund eines Anteils von 20–30 Prozent fehlender Daten unter Vorbehalt. 

Quelle: Stanat, Petra/Schipolowski, Stefan/Schneider, Rebecca/Weirich, Sebastian/Henschel, Sofie/Sachse, Karoline A. (Hrsg.) 2023: 
IQB-Bildungstrend 2022. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Zusatzmaterialien zum 
Berichtsband: Tabellen.
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Wahrgenommene Medienbildung in der Schule bei Schüler*innen

Medienbildung ist heute zentraler Bestandteil 
schulischer Bildung. Sie erweitert die klassischen 
Kulturtechniken um den sicheren, kritischen und 
reflektierten Umgang mit digitalen Medien und 
Informationen. Dafür sind verbindliche Curricula, 
kontinuierlich qualifizierte Lehrkräfte und ange-
messene technische Voraussetzungen notwendig 
(UN-Kinderrechtsausschuss 2022: Rn. 21). Schu-
len tragen eine wesentliche Verantwortung, Kinder 
und Jugendliche auf die digitale Lebenswelt vorzu-
bereiten und ihnen Kompetenzen zu vermitteln, die 
für gesellschaftliche Teilhabe und demokratisches 

Handeln notwendig sind. Sie unterstützen damit die 
elterliche Fürsorgeverantwortung für die Medien
erziehung der Kinder. Die KMK greift diese Maß-
gaben unter anderem in ihrer Strategie „Bildung 
in der digitalen Welt“ (2016) und in ihrer ergänzen-
den Empfehlung „Lehren und Lernen in der digita-
len Welt“ (2021) auf. Im Rahmen der Entwicklung 
des Kinderrechte-Index wurden die Bildungsminis-
terien der Länder befragt, welche Medienbildungs-
kompetenzen in den Lehrplänen für Grundschu-
len und weiterführende Schulen abgebildet sind. 
Die Rückmeldungen zeigen eine große Vielfalt an 

Abbildung 25: Wahrgenommene Medienbildung in der Schule bei Schüler*innen, bundesweit
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Frage: „Lernst du in der Schule ausreichend darüber, ... ?“
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Umsetzungsstrategien, die im Online-Anhang der 
Studie veröffentlicht sind.7 Die digitale Transfor-
mation von Lehr- und Lernprozessen entwickelt 
sich dynamisch, sodass bei Lehrenden und Lernen-
den ein stetiger Kompetenzerwerb notwendig ist. 
So zeigt eine Lehrkräftebefragung, dass sich eine 
Mehrheit im beruflichen Umgang mit KI-Tools unsi-
cher fühlt (Jude et al. 2025: 10). 

Das Berliner Plädoyer für mehr Medienkompetenz 
und Demokratiebildung (GMK 2024), mitgezeichnet 
vom Deutschen Kinderhilfswerk, unterstreicht dar-
über hinaus, dass Medienbildung eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe ist, an der – neben Schulen 
und Lehrkräften – Verwaltungen, Medienanbieten-
de, Zivilgesellschaft, Stiftungen und Politik aktiv 
beteiligt sein müssen. Es fordert verbindliche, 
nachhaltig finanzierte Bildungsangebote sowie 
eine systematische Qualifizierung pädagogischer 
Fachkräfte.

In der Kinder- und Jugendumfrage (2024) zum Kin-
derrechte-Index wurden 10- bis 17-Jährige gefragt, 
ob sie in der Schule ausreichend über verschie-
dene Aspekte der Medienbildung lernen.8  Dar-
aus wurde der Ergebnisindikator „Wahrgenom-
mene ausreichende Medienbildung in der Schule“ 
gebildet. Im bundesweiten Ergebnis zeigen sich 
deutliche Defizite (Abbildung 25): 63 Prozent der 
Schüler*innen gaben an, zu wenig über Chancen 
und Risiken von Künstlicher Intelligenz zu lernen, 

7	  Die Antworten der Bildungsministerien zur Verankerung von Medienbildung in den Lehrplänen sind abrufbar unter: www.dkhw.de/kinder-
rechte-index/medienkompetenzen.

8	  Weiterführende Informationen zur Kinder- und Jugendumfrage (2024) sind in der Beschreibung zur Methodik zu finden. Abrufbar unter: 
www.dkhw.de/kinderrechte-index.

55 Prozent vermissen ausreichend Raum zum Expe-
rimentieren mit Technik und neuen Tools, und 52 
Prozent sehen den Schutz persönlicher Daten im 
Unterricht nicht genügend berücksichtigt. Beim 
Thema gesunde und stressfreie Mediennutzung 
ist das Meinungsbild gespalten: 49 Prozent fühlen 
sich ausreichend informiert, während ebenso viele 

Defizite sehen. Positiv bewerten die Befragten hin-
gegen die Vermittlung anderer Inhalte: 70 Prozent 
lernen nach eigener Einschätzung ausreichend, wie 
sie Informationen im Internet suchen und bewerten 
können. Etwas mehr als die Hälfte gibt an, dass 
ihnen Kenntnisse zum Umgang mit Online-Beläs-
tigung (56 Prozent) und Cybermobbing (55 Pro-
zent) vermittelt werden. Auch beim Erstellen eige-
ner Medieninhalte sowie beim Wissen über das 
Kopieren und Weiterverbreiten von Inhalten sehen 
jeweils 53 Prozent eine ausreichende Vermittlung. 
Im Vergleich der Bundesländer zeigen sich nur 
geringe Unterschiede (Abbildung 26). 

„Schüler*innen in allen Bundesländern 
lernen nicht genug über den kompetenten 
Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Hier 

sollten Schulen moderner sein.“
Bewertung des Kinder- und Jugendbeirates vom 

Deutschen Kinderhilfswerk

http://www.dkhw.de/kinderrechte-index/medienkompetenzen
http://www.dkhw.de/kinderrechte-index/medienkompetenzen
http://www.dkhw.de/kinderrechte-index
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Abbildung 26: Wahrgenommene Medienbildung in der Schule bei Schüler*innen, nach Bundesländern

Mittelwertindizes der Länder nach Antwortmöglichkeiten: Ja, eher Ja, eher Nein, Nein; nicht berücksichtigt: Weiß nicht

Kinder- und Jugendumfrage (2024) durchgeführt von Verian im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerkes

Lernst du in der Schule ausreichend darüber, ... ?

was du tun kannst, wenn du online von Fremden belästigt wirst

wie du deine persönlichen Daten im Internet schützen kannst

welche Inhalte (Texte, Bilder, Videos etc.) du kopieren und weiterverbreiten darfst

was du tun kannst, wenn du im Internet gemobbt wirst

wie du Informationen im Internet suchst und diese bewertest

wie du mit Apps, Programmen und Technik selbst Medieninhalte (Videos, Podcasts, Präsentationen etc.) erstellen kannst

welche Chancen und Risiken Künstliche Intelligenz besitzt

wie du gesund und stressfrei mit Medien umgehen und übermäßige Mediennutzung vermeiden kannst
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Abkürzungsverzeichnis

AO-SF	 Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung
AsylG	 Asylgesetz
AufenthG	 Aufenthaltsgesetz
BB	 Brandenburg
BE	 Berlin
BIP	 Bruttoinlandsprodukt
BW	 Baden-Württemberg
BY 	 Bayern
Destatis 	 Statistisches Bundesamt
DKHW	 Deutsches Kinderhilfswerk
ERiK 	 Entwicklung von Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung
EU	 Europäische Union
HB	 Bremen
HE	 Hessen
HH 	 Hamburg
HISEI	 Highest International Socio-Economic Index of Occupational Status
ISEI	 International Socio-Economic Index of Occupational Status
IQB	 Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
IT	 Informationstechnik
Kita	 Kindertagesstätte
KI 	 Künstliche Intelligenz
KMK 	 Kultusministerkonferenz
MV 	 Mecklenburg-Vorpommern
NI 	 Niedersachsen
NW 	 Nordrhein-Westfalen
OECD 	 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
RP 	 Rheinland-Pfalz
SGB VIII 	 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe
SGB IX 	 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 	

Behinderungen
SH 	 Schleswig-Holstein
SL 	 Saarland
SN 	 Sachsen
ST 	 Sachsen-Anhalt
SWK 	 Ständige Wissenschaftliche Kommission (bei der KMK)
TH 	 Thüringen
U3 	 Altersgruppe der unter 3-Jährigen
UN-BRK 	 UN-Behindertenrechtskonvention
UN-KRK 	 UN-Kinderrechtskonvention
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